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Neujahrsempfang 2026 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
liebe Talheimer, Tengener und Uttenhofer, 

 

lassen Sie uns mit den besten Wünschen für das Jahr 2026 beginnen und es möge stehts 
Gesundheit und Zuversicht bereithalten. Die Ortschaftsräte aus Tengen und Talheim-Uttenhofen 
freuen sich Sie zu unserem gemeinsamen Neujahrsempfang, 

am 18. Januar 2026 um 11:30 Uhr in den Bürgersaal nach Tengen, einladen zu dürfen.  

Es würde uns sehr freuen, sie bei dieser Veranstaltung begrüßen und willkommen heißen zu 
können. 

Für unsere Ortsverwaltungen ist es die zweite Veranstaltung dieser Art und kam im letzten Jahr so 
gut an, dass wir uns dafür entschieden haben, dies wieder gemeinsam durchzuführen. Es ist ein 
schöner Rahmen, einmal Danke sagen zu können, sowie auf Geschehenes und Geplantes einen 
Blick zu werfen. 

Besonders freut uns, dass auch unser Bürgermeister Selcuk Gök, sei Kommen zugesagt hat. 
Er wird einen kleinen Abriss, über die Kommunalen Dinge in der Gesamtstadt für uns bereithalten.  

Wir freuen uns auf Sie. 

Für die Ortsverwaltungen 

 

  

Carsten Wieland    Robert Mick 
Ortsvorsteher Tengen   Ortsvorsteher Talheim-Uttenhofen 

Neuer Mitarbeiter  
im Bauhof

Was ist los auf Schloss  
Blumenfeld
Jeden Freitag ab 19:00 Uhr: Kneipe 
am Freitag

GOTTESDIENSTORDNUNG

Yannick und Joshua Maus 
spielen in Leimen groß auf
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
liebe Talheimer, Tengener und Uttenhofer, 

 

lassen Sie uns mit den besten Wünschen für das Jahr 2026 beginnen und es möge stehts 
Gesundheit und Zuversicht bereithalten. Die Ortschaftsräte aus Tengen und Talheim-Uttenhofen 
freuen sich Sie zu unserem gemeinsamen Neujahrsempfang, 

am 18. Januar 2026 um 11:30 Uhr in den Bürgersaal nach Tengen, einladen zu dürfen.  

Es würde uns sehr freuen, sie bei dieser Veranstaltung begrüßen und willkommen heißen zu 
können. 

Für unsere Ortsverwaltungen ist es die zweite Veranstaltung dieser Art und kam im letzten Jahr so 
gut an, dass wir uns dafür entschieden haben, dies wieder gemeinsam durchzuführen. Es ist ein 
schöner Rahmen, einmal Danke sagen zu können, sowie auf Geschehenes und Geplantes einen 
Blick zu werfen. 

Besonders freut uns, dass auch unser Bürgermeister Selcuk Gök, sei Kommen zugesagt hat. 
Er wird einen kleinen Abriss, über die Kommunalen Dinge in der Gesamtstadt für uns bereithalten.  

Wir freuen uns auf Sie. 

Für die Ortsverwaltungen 

 

  

Carsten Wieland    Robert Mick 
Ortsvorsteher Tengen   Ortsvorsteher Talheim-Uttenhofen 

Neujahrsempfang 2026

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

liebe Talheimer, Tengener und Uttenhofer,

lassen Sie uns mit den besten Wünschen für das Jahr 2026 beginnen und es 
möge stets Gesundheit und Zuversicht bereithalten. Die Ortschaftsräte aus 
Tengen und Talheim-Uttenhofen freuen sich, Sie zu unserem gemeinsamen 
Neujahrsempfang

am 18. Januar 2026, um 11:30 Uhr, in den Bürgersaal nach Tengen einla-
den zu dürfen.

Es würde uns sehr freuen, sie bei dieser Veranstaltung begrüßen und willkom-
men heißen zu können.

Für unsere Ortsverwaltungen ist es die zweite Veranstaltung dieser Art und 
kam im letzten Jahr so gut an, dass wir uns dafür entschieden haben, dies wie-
der gemeinsam durchzuführen. Es ist ein schöner Rahmen, einmal Danke sa-
gen zu können, sowie auf Geschehenes und Geplantes einen Blick zu werfen.

Besonders freut uns, dass auch unser Bürgermeister Selcuk Gök sein Kommen 
zugesagt hat. Er wird einen kleinen Abriss über die kommunalen Dinge in der 
Gesamtstadt für uns bereithalten.

Wir freuen uns auf Sie.

Für die Ortsverwaltungen
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Amtliche Bekanntmachung

Gemeinderatssitzung
Zur Sitzung des Gemeinderates am

Donnerstag, den 22. Januar 2026, um 19:00 Uhr
im Bürgersaal

laden wir die Öffentlichkeit ein.
Tagesordnung

- öffentlich -
1. Bekanntgaben aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
2. Vorstellung Allgemeiner Kanalplan (AKP)
3. Bauanträge
3.1. Bauantrag für den Neubau einer Umfassungs-Stützmau-

er aus Betonfertigteilen im Bereich der Grundstücks-
grenze auf dem Flurstück Nr. 884/5, Schloßblick 9, 78250 
Tengen-Blumenfeld

3.2. Bauantrag und Antrag auf Abweichung/Ausnahme/Be-
freiung von den baurechtlichen Vorschriften zum An- 
und Umbau eines Sanitärhauses auf dem Flurstück Nr. 
370, An der Sonnenhalde 1, 78250 Tengen

3.3. Bauantrag zum Umbau und Sanierung eines Wohnhau-
ses auf dem Flurstück Nr. 52/1, Lindenstraße 24, 78250 
Tengen-Weil

3.4. Bauantrag für den Neubau eines Einfamilienhauses mit 
Carport auf dem Flurstück Nr. 2109, Biberweg 29, 78250 
Tengen-Watterdingen

3.5. Bauantrag zum Umbau eines bestehenden Wohnhau-
ses, Anbau Balkon und Ausbau des Dachgeschosses zu 
einer Wohneinheit (insgesamt 3 WE) auf dem Flurstück 
Nr. 2109, Biberweg 29, 78250 Tengen-Watterdingen

4. Beschluss zur Teilnahme am Bundesprogramm Sanie-
rung kommunaler Sportstätten (SKS) Projektaufruf 
2025/2026

5. Beschluss zur Teilnahme am ZFeuVwV - Förderpro-
gramm zum Feuerwehrhausneubau der Stadt Tengen

6. 6. Änderung des Flächennutzungsplans Stadt Tengen 
2030 im Parallelverfahren zu den Bebauungsplanver-
fahren „Solarpark beim kalten Brünnele", Gemarkung 
Tengen, und „Solarpark Wiechs", Gemarkung Wiechs am 
Randen.
01. Behandlung der Stellungnahmen aus der Offenlage
02. Feststellungsbeschluss

7. Bebauungsplan „Solarpark beim kalten Brünnele", Ge-
markung Tengen
01. Behandlung der Stellungnahmen aus der Offenlage
02. Satzungsbeschluss

8. Bebauungsplan „Solarpark Wiechs", Gemarkung Wiechs 
am Randen
01. Behandlung der Stellungnahmen aus der Offenlage
02. Satzungsbeschluss

9. Spendenannahmen 4. Quartal 2025
10. Dringende Vergaben
11. Bekanntgaben/Anfragen
12. Bürgerfragestunde (maximal 10 min.)
Im Anschluss findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.
Mit freundlichen Grüßen
Selcuk Gök
Bürgermeister

Nachrichten aus der Stadt

Hinweis zur Winterdienst-Ordnung
Wir möchten alle Bürgerinnen und Bürger freundlich daran er-
innern, keinen Schnee vom eigenen Grundstück oder Hof auf 
die öffentliche Straße zu schippen.
Dies erschwert die Arbeit des Winterdienstes erheblich und 
kann zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr führen.

Notdienste
Notruf Polizei	�    11O 
Feuerwehrruf / Notarzt�   112
Polizeistelle Engen �   07733 / 9409 - 0 
Montag - Freitag von 07.30 Uhr - 16.30 Uhr 
Polizeirevier Singen	�    07731 / 888 - 0
Ärztlichen Bereitschaftsdienst (Allgemein,- Kinder-, Augen- 
und HNO-ärztlicher Bereitschaftsdienst): �   116117
(Anruf ist kostenlos) oder online über das „Patienten-Navi“ 
unter www.116117.de
Krankenwagen �   19 222
Bereitschaftspraxen:
Allgemeinärztliche Bereitschaftspraxis im Hegau-Bodensee-
Klinikum Singen Mi + Fr 16:00 – 19:00 Uhr, Sa, So und an Feierta-
gen 9:00 – 19:00 Uhr.
Kinderärztliche Bereitschaftspraxis im Hegau-Bodensee-Klini-
kum Singen Sa, So und an Feiertagen 10:00 – 13:00 Uhr und 16:00 
– 19:00 Uhr.
HNO-Ärztlicher Bereitschaftsdienst im Schwarzwald-Baar Kli-
nikum Villingen-Schwenningen Sa, So und an Feiertagen 10:00 
– 20:00 Uhr.
Zahnärztlicher Notdienst �   01801 116 116
Augenärztlicher Notdienst �   0180 607 8100
Kinderärztlicher Notdienst �   0180 192 9343
HNO - Ärzte �   0180 607 7211
Sozialstation: Versorgung, Nachbarschaftshilfe, Betreuung, Tages-
pflege, 78234 Engen, Schillerstr. 10 a �   07733 / 8300
AKA-team Ambulante Kranken- und Altenpflege Ludwig-Ge-
rer-Straße 59, 78250 Tengen Pflegeberatung + Hilfen im Haushalt  
�   07736 / 98 910
CARITAS-BERATUNG - Frau Hagel (Sozialpädagogin). Termine 
nach Vereinbarung, Tel. 07731/96 970 223; hagel@caritas-singen-
hegau.de; Katholisches Pfarrhaus Tengen, Klingenstr. 26, 78250 
Tengen Termine jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat 10:30 – 12:30 
Uhr möglich.
Giftnotruf  
Freiburg�   0761 192 402
München �    089 19240 
Dorfhelferinnen
(Familienpflege) Sozialstation Engen �   07733 / 8300
Drogenberatungsstelle  Singen�   07731 / 61 497
AIDS-Hilfe Konstanz�   07531 21113

Apotheken-Notdienst
Notdienste am Wochenende:
(Der Notdienst beginnt um 8.30 und endet um 8.30 Uhr des Folgetages)
Samstag, 17.01.2026
Nellenburg-Apotheke Liptingen, Stockacher Str. 14/1, 
78576 Emmingen-Liptingen�  Tel.: 07465-92720
Sonntag, 18.01.2026
Stadt-Apotheke Engen, Vorstadt 8, 
78234 Engen�  Tel.: 07733-5257

Tier-Ambulanz-Notruf
Den tierärztlichen Notdienst erfahren Sie bei Ihrem Haustierarzt.
Tier-Ambulanz-Notruf�  0160 / 5187715,
Tierrettung LV Südbaden, 
Lochgasse 3, 78315 Radolfzell�  07732 / 941164
Telefonseelsorge Schwarzwald Bodensee�    07531 27778
Hospizverein Singen u. Hegau e.V. 
Hospizdienst�   07731 31138 
Wasserversorgung�   0172 / 740 - 2007
sofern unter dieser Rufnummer niemand erreichbar ist, 
wählen Sie bitte entweder � 07736 / 606 oder 07736 / 7040
Kläranlage Oberes Bibertal�   07739 / 755
Stromversorgung (bei Störung/ Stromausfall)
Energiedienst Netze GmbH für Tengen und die Stadtteile Beuren 
a.R., Blumenfeld, Talheim, Uttenhofen, Watterdingen und Weil �  
92-1800; Telefax: 07623 92-511 809 und Störungsnummer:�   
0762392 - 1818
Elektrizitätswerk des Kanton Schaffhausen AG für die Stadtteile 
Büßlingen und Wiechs a.R. 
Verwaltung Schaffhausen �  0041 52 633 55 55
Zweigstelle Worblingen �  07731 / 1 47 66 0, FAX 1 47 66 10 
Störungsdienst �  0041 848 525 252 
Pflegestützpunkt Landkreis Konstanz�  07531 / 800 - 2673
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Bitte unterstützen Sie den reibungslosen Ablauf des Räum-
dienstes, indem Sie den Schnee ausschließlich auf dem eige-
nen Grundstück lagern.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe.

Ortschaftsratssitzung
Zur Sitzung des Ortschaftsrates am
Mittwoch, den 21. Januar 2026, um 19.30 Uhr in der Alten 
Grundschule
laden wir die Bevölkerung von Tengen hierzu herzlich ein.
Tagesordnung – öffentlich
1. 	 Bürgerfragestunde (max. 15 Minuten)
2. 	� Bauantrag und Antrag auf Abweichung/Ausnahme/Be-

freiung von den baurechtlichen Vorschriften zum An- und 
Umbau eines Sanitärhauses auf dem Flurstück Nr. 370, An 
der Sonnenhalde 1, 78250 Tengen.

3. 	 Bekanntgaben / Anfragen
Bürgerfragestunde (max. 10 Minuten)
Im Anschluss findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.
Ortsvorsteher Carsten Wieland

Einladung zum Organisationstreffen Stadtfest 
Tengen
Der Ortschaftsrat Tengen lädt herzlich zur nächsten Sitzung 
der Interessensgemeinschaft „Stadtfest mit Handwerker-
markt“ ein.
Die Sitzung findet am 21.01.2026 um 18.30 Uhr in der Alten 
Grundschule statt.
Eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger, auch diejeni-
gen, die nicht Mitglied eines Vereins sind, aber die Veranstal-
tung unterstützen möchten. Für die Organisation und Durch-
führung dieses großen Ereignisses sind wir auf jede helfende 
Hand angewiesen.
Wer weitere Informationen benötigt oder sich einbringen 
möchte, meldet sich bitte bei Ortsvorsteher Carsten Wie-
land (0174/3876715 oder per Mail an OV.Tengen-Wieland@t-
online.de.)
Carsten Wieland OV Tengen

Abfallkalender
Müllabfuhr bei schlechten Straßenverhältnissen

Wir bitten Sie, bei schlechten Straßenverhältnissen infol-
ge Schnee bzw. Glatteis die Abfallbehälter zur Leerung 

an die nächste gut erreichbare Straße zu stellen. – Vielen 
Dank-

Leerung der Biotonne
Die nächste Leerung der Biotonne findet statt am

Montag, den 19.01.2026,
in der Gesamtstadt Tengen.

Altholz-Abholung
Tengen, Wiechs, Uttenhofen, Tahlheim, Blumenfeld

am Montag, 19. Januar 2026
Beuren a.R., Büßlingen, Watterdingen, Weil

am Mittwoch, den 21. Januar 2026

Sperrmüll
Blumenfeld, Talheim, Tengen, Uttenhofen, Wiechs a.R.

am Dienstag, 20. Januar 2026
Beuren a.R., Büßlingen, Watterdingen, Weil

am Donnerstag, den 22. Januar 2026

Problemstoff-Abgabe
Watterdingen-Rathaus von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

am Mittwoch, 21. Januar 2026
Büßlingen-Schaffhauser Str. 44 von 12:15 Uhr bis 14:15 Uhr

am Mittwoch, den 21. Januar 2026

Leerung der Restmülltonne
Die nächste Leerung der Restmülltonne findet statt am

Freitag, den 23.01.2026,
in der Gesamtstadt Tengen.

Hinweise:
Altholzabfuhr:	� unbehandeltes/furniertes/kunststoffbe-

schichtetes Holz (Möbelholz) aus dem In-
nenbereich z.B. Küchen-, Wohnzimmer-, 
Kinder- u. Schlafzimmermöbel. Übliche 
Verbindungselemente aus Metall schaden 
nicht.

Sperrmüll: 		�  Nur sperrige Haushaltsgegenstände, die we-
gen ihrer Größe (nicht Menge) auch nach ei-
ner zumutbaren Zerkleinerung nicht in den 
Restmüll passen, z.B. Matratzen, Couchgar-
nituren, Skier, Teppiche, Kunststoff- und Wä-
schekörbe.

Problemstoff: 	� Abfälle, die wegen ihrer Schädlichkeit ge-
genüber Mensch und Umwelt nicht über die 
Restmülltonne entsorgt werden dürfen. z.B. 
Altöl, KFZ-Batterien, Pflanzenschutzmittel, 
Säure, Lauge etc.

Es werden nur haushaltsübliche Mengen mitgenommen.
Nicht abgefahren werden:
Altholz: 			�   Zimmertüren, Deckenpaneelen, Bodenver-

legplatten, Gartenmöbel, -hütten, Fenster 
etc.

Sperrmüll: 		�  Altkleider, Schuhe, Spielzeug, Elektro- und 
Bildschirmgeräte, Kühlgeräte, Kartons, Ver-
packungen, Toilettenschüsseln, Farbeimer, 
Kfz-Teile etc.

Ausgeschlossen sind generell Abfälle aus Umbau- und 
Renovierungsmaßnahmen sowie Holz aus dem Außenbe-
reich.
Wir bitten den Fehler der letzten Ausgabe zu entschuldigen 

und danken für Ihr Verständnis.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Ihr Stadtverwaltung Tengen.

Rathaus Tengen

Landesfamilienpass Gutscheine für das Jahr 
2026 ab sofort erhältlich
Die Gutscheine 2026 des Landes Baden-Württemberg für 
den Landesfamilienpass sind ab sofort im Meldeamt erhält-
lich.
Einen Landesfamilienpass können Familien erhalten, die
•	 mit mindestens drei kindergeldberechtigenden Kindern in 

häuslicher Gemeinschaft leben;
•	 nur aus einem Elternteil bestehen und mit mindestens 

einem kindergeldberechtigenden Kind in häuslicher Ge-
meinschaft leben;

•	 mit einem schwerbehinderten kindergeldberechtigenden 
Kind mit mind. 50 v. H. Erwerbsminderung in häuslicher 
Gemeinschaft leben;

•	 bürgergeldberechtigt oder kinderzuschlagsberechtigt 
sind und mit mindestens einem kindergeldberechtigen-
den Kind in häuslicher Gemeinschaft leben;

•	 wohngeldberechtigt sind und mit mindestens einem kin-
dergeldberechtigenden Kind in häuslicher Gemeinschaft 
leben;

•	 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhal-
ten und mit mindestens einem Kind in häuslicher Gemein-
schaft leben;

Neben dem Passinhaber und den Kindern können bis zu vier 
weitere Erwachsene als Begleitperson in den Familienpass 
eingetragen werden. Von den eingetragenen Personen kön-
nen dann bei Ausflügen bis zu zwei Erwachsene zusammen 
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mit den Kindern die Vergünstigung des Landesfamilienpasses 
in Anspruch nehmen und die Staatlichen Schlösser und Gär-
ten sowie die Staatlichen Museen in Baden-Württemberg un-
entgeltlich oder zu einem ermäßigten Eintritt besuchen. Au-
ßerdem können der Erlebnispark Tripsdrill, der Europa-Park in 
Rust, die Wilhelma in Stuttgart und das Ravensburger Spiele-
land sowie weitere Einrichtungen ermäßigt besucht werden.
Auf der Homepage des Ministeriums für Soziales, Gesundheit 
und Integration
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/bw-gestalten/gerech-
tes-baden-wuerttemberg/familie-kinder/landesfamilienpass ist 
eine Liste aller staatlichen Schlösser, Gärten und Museen in 
Baden-Württemberg sowie eine Liste aller nicht staatlichen 
Einrichtungen, die einen kostenfreien bzw. ermäßigten Ein-
tritt gewähren, eingestellt.
Der Landesfamilienpass und die Gutscheine sind im Rathaus 
Tengen, Meldeamt, Zimmer 29, erhältlich. Für weitere Aus-
künfte erreichen Sie das Meldeamt unter Tel. 07736/9233-29.

Neuer Mitarbeiter im Bauhof
Seit dem 01.10.2025 dürfen wir Herrn Andreas Handloser als 
neuen Mitarbeiter im Bauhof vorstellen.
Herr Handloser unterstützt unser Team bei allen anfallenden 
Tätigkeiten im Hoch- und Tiefbau, übernimmt Aufgaben im 
Bereich des technischen Dienstes sowie im Winterdienst und 
wirkt zudem bei der Grünpflege mit. Mit seinem Einsatz trägt 
er wesentlich dazu bei, die gemeindliche Infrastruktur zu er-
halten und einen reibungslosen Ablauf im täglichen Betrieb 
sicherzustellen.
Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und wünschen 
Herrn Handloser einen erfolgreichen Start und viel Freude bei 
seinen neuen Aufgaben.

 
� Foto: Stadt Tengen

 
 

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs 
Breitbandversorgung der Stadt Tengen 

für das Wirtschaftsjahr 2025 
 
 
Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 16. Oktober 2025 
den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen: 
 
 

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan 
 
Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt 
 
1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen EUR 
 
1.1 Gesamtbetrag der Erträge von 60.000 

1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von 171.300 

1.3 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -111.300 
 
2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen 
 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit 
von 13.500 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Ges-
chäftstätigkeit von 83.200 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von -69.700 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.000 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 744.800 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -742.800 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von -812.500 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 1.294.100 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 90.100 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 1.204.000 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 391.500 

 
 
 

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbe-
triebs Breitbandversorgung der Stadt Tengen

für das Wirtschaftsjahr 2025
Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat 
am 16. Oktober 2025 den folgenden Wirtschaftsplan für das 
Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan
Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt
1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	 EUR

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von 60.000
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von 171.300
1.3 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 

und 1.2) von -111.300

2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lau-
fender Geschäftstätigkeit von 13.500

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lau-
fender Geschäftstätigkeit von 83.200

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des 
Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von -69.700

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus In-
vestitionstätigkeit von 2.000

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus In-
vestitionstätigkeit von 744.800

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittel-
überschuss /-bedarf aus Investitionstä-
tigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -742.800

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittel-
überschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 
2.6) von -812.500

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Fi-
nanzierungstätigkeit von 1.294.100

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Fi-
nanzierungstätigkeit von 90.100

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittel-
überschuss /-bedarf aus Finanzierungs-
tätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 1.204.000

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzie-
rungsmittelbestands, Saldo des Liqui-
ditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 391.500

§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredi-
termächtigung) wird festgesetzt auf	�  600.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum 
Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre 
mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigun-
gen), wird festgesetzt auf	�  0,- EUR

§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	
� 1.000.000 EUR
Mit Verfügung vom 16. Dezember 2025 teilt uns das Landrat-
samt Konstanz, Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt mit:
„Zum festgestellten Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs 
‚Breitbandversorgung‘ der Stadt Tengen ergeht folgende

V E R F Ü G U N G:
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Breitbandversor-
gung“
1. 	� Die Gesetzmäßigkeit des vom Gemeinderat am 16. Ok-

tober 2025 beschlossenen Wirtschaftsplanes für das Jahr 

Ö�nungszeiten Rathaus 
Montag: 08:30 – 12:00 Uhr, Dienstag: 08:30 – 12:00 Uhr und 
14:00 – 17:00 Uhr, Mittwoch: geschlossen, 
Donnerstag: 08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr, 
Freitag: 08:30 – 12:00 Uhr.
Die Möglichkeit, Termine nach Absprache außerhalb der Öffnungs-
zeit zu vereinbaren, besteht weiterhin.
Öffnungszeiten Grundbucheinsichtstelle: 
Dienstag und Freitag: 	 08:30 Uhr - 12 Uhr 
Donnerstagnachmittag: 	 14:00 Uhr - 18 Uhr 
Rathaus Tengen, Marktstraße 1, 78250 Tengen
Zentrale: Tel.: 07736/9233-0
Telefax: 07736 / 9233-40
E-Mail: stadt@tengen.de
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2025 wird gem. § 121 Abs. 2 GemO i. V.

	 m. § 96 GemO und § 12 Abs. 1 EigBG bestätigt.
2. 	� Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 

wird in Höhe von 600.000 EURO für Investitionen und In-
vestitionsförderungsmaßnahmen gem. § 87 Abs. 2 GemO 
i.v. mit § 12 Abs. 4 EigBG genehmigt.

3. 	� Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite in 
Höhe von 1.000.000 EURO wird gem. § 12 Abs. 4 EigBG in 
Verbindung mit § 89 Abs. 2 GemO genehmigt.

Der Wirtschaftsplan enthält ansonsten keine weiteren geneh-
migungspflichtigen Bestandteile.“
Tengen, den 15. Januar 2026
gez.
Selcuk Gök, Bürgermeister

 
 

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs 
Breitbandversorgung der Stadt Tengen 

für das Wirtschaftsjahr 2025 
 
 
Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 16. Oktober 2025 
den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen: 
 
 

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan 
 
Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt 
 
1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen EUR 
 
1.1 Gesamtbetrag der Erträge von 60.000 

1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von 171.300 

1.3 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -111.300 
 
2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen 
 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit 
von 13.500 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Ges-
chäftstätigkeit von 83.200 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von -69.700 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.000 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 744.800 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -742.800 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von -812.500 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 1.294.100 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 90.100 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 1.204.000 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 391.500 

 
 
 

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbe-
triebs Schloss Blumenfeld der Stadt Tengen

für das Wirtschaftsjahr 2025
Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat 
am 22. Mai 2025 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirt-
schaftsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan
Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt
1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	 EUR

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von 16.500
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von 277.100
1.3 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 

1.1 und 1.2) von -260.600

2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
laufender Geschäftstätigkeit von 16.500

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
laufender Geschäftstätigkeit von 199.000

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf 
des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 
2.2) von -182.500

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit von 350.000

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit von 0,-

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittel-
überschuss /-bedarf aus Investitions-
tätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 350.000

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmit-
telüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 
und 2.6) von 167.500

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit von 150.000

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit von 221.600

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmit-
telüberschuss /-bedarf aus Finanzie-
rungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) 
von -71.600

2.11 Veranschlagte Änderung des Finan-
zierungsmittelbestands, Saldo des 
Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 
2.10) von 95.900

§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredi-
termächtigung) wird festgesetzt auf	�  0,- EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum 
Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre 
mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigun-
gen), wird festgesetzt auf	�  0,- EUR

§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	
� 600.000 EUR
Mit Verfügung vom 16. Dezember 2025 teilt uns das Landrat-
samt Konstanz, Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt mit:
„Zum festgestellten Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs 
‚Schloss Blumenfeld‘ der Stadt Tengen, ergeht folgende

V E R F Ü G U N G:
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Schloss Blumenfeld“
1. 	� Die Gesetzmäßigkeit des vom Gemeinderat am 22. Mai 

2025 beschlossenen Wirtschaftsplanes 2025 des Eigenbe-
triebs „Schloss Blumenfeld“ der Stadt Tengen wird gem. § 
121 Abs. 2 GemO i. V. m. § 12 Abs. 4 EigBG und § 81 Abs. 2 
GemO bestätigt.

2. 	� Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite in 
Höhe von 600.000 € wird gem. § 89 Abs. 2 GemO i.V.m. § 
12 Abs. 4 EigGB genehmigt.

Der Wirtschaftsplan enthält ansonsten keine weiteren geneh-
migungspflichtigen Bestandteile.“
Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Schloss Blumen-
feld“ für das Wirtschaftsjahr 2025 liegt in der Zeit vom

19. Januar 2026 bis 27. Januar 2026 (einschließlich)
gem. § 81 Abs. 4 GemO öffentlich zur Einsichtnahme im Rat-
haus Tengen, Zimmer 24, auf.
Tengen, den 15. Januar 2026
gez.
Selcuk Gök, Bürgermeister

 
 

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs 
Breitbandversorgung der Stadt Tengen 

für das Wirtschaftsjahr 2025 
 
 
Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 16. Oktober 2025 
den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen: 
 
 

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan 
 
Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt 
 
1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen EUR 
 
1.1 Gesamtbetrag der Erträge von 60.000 

1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von 171.300 

1.3 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -111.300 
 
2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen 
 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit 
von 13.500 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Ges-
chäftstätigkeit von 83.200 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von -69.700 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.000 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 744.800 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -742.800 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von -812.500 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 1.294.100 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 90.100 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 1.204.000 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 391.500 

 
 
 

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbe-
triebs Wasser der Stadt Tengen

für das Wirtschaftsjahr 2025
Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat 
am 26. Juni 2025 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirt-
schaftsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan
Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt
1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von 746.800
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen 

von 640.800
1.3 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 

1.1 und 1.2) von 106.000

2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
laufender Geschäftstätigkeit von 736.800

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
laufender Geschäftstätigkeit von 517.300

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf 
des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 
2.2) von 219.500

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit von 26.000
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2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 

Investitionstätigkeit von 189.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmit-

telüberschuss /-bedarf aus Investi-
tionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) 
von -163.000

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmit-
telüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 
und 2.6) von 56.500

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit von 25.000

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit von 129.200

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmit-
telüberschuss /-bedarf aus Finanzie-
rungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) 
von -104.200

2.11 Veranschlagte Änderung des Finan-
zierungsmittelbestands, Saldo des 
Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 
2.10) von -47.700

§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredi-
termächtigung) wird festgesetzt auf	�  0,- EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum 
Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre 
mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigun-
gen), wird festgesetzt auf	�  0,- EUR

§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	
� 300.000 EUR
Mit Verfügung vom 18. Dezember 2025 teilt uns das Landrat-
samt Konstanz, Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt mit:
Zum vorgelegten Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs „Städ-
tische Wasserversorgung“ der Stadt Tengen ergeht folgende

V E R F Ü G U N G:
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Städtische Wasserver-
sorgung“
1. 	� Die Gesetzmäßigkeit des vom Gemeinderat am 

26.06.2025 beschlossenen Wirtschaftsplanes 2025 des Ei-
genbetriebs „Städtische Wasserversorgung“ der Stadt Ten-
gen wird gem. § 121 Abs. 2 GemO i. V. m. § 12 Abs. 4 EigBG 
und § 81 Abs. 2 GemO bestätigt.

2. 	� Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite in 
Höhe von 300.000 € wird gem. § 89 Abs. 2 GemO i.V.m. § 
12 Abs. 4 EigBG genehmigt.

Der Wirtschaftsplan enthält ansonsten keine weiteren geneh-
migungspflichtigen Bestandteile.“
Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Städtische Wasser-
versorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2025 liegt in der Zeit vom

19. Januar 2026 bis 27. Januar 2026 (einschließlich)
gem. § 81 Abs. 4 GemO öffentlich zur Einsichtnahme im Rat-
haus Tengen, Zimmer 24, aus.
Tengen, den 15. Januar 2026
gez.
Selcuk Gök, Bürgermeister

Hinweis zu den Umtauschfristen für Führerscheine

Umtauschfristen für alte Kartenführerscheine
Ab dem Jahr 2026 laufen die Umtauschfristen für alte Karten-
führerscheine ab.
Für deren Umtauschfrist ist das Ausstellungsjahr des Führer-
scheins entscheidend. Das Ausstellungsjahr ist auf der Vorder-
seite des Führerscheins eingetragen.

Ausstellungsjahr des Kar-
tenführerscheins

Tag, bis zu dem der Führer-
schein spätestens umge-
tauscht sein muss

1999 bis 2001 19.01.2026
2002 bis 2004 19.01.2027
2005 bis 2007 19.01.2028
2008 19.01.2029
2009 19.01.2030
2010 19.01.2031
2011 19.01.2032
2012 und bis 18.01.2013 19.01.2033

Ausnahme: Fahrerlaubnisinhaber, deren Geburtsjahr vor 
1953 liegt, müssen den Führerschein (unabhängig vom Aus-
stellungsjahr des Führerscheins) erst bis zum 19. Januar 
2033 umtauschen.

Umtauschfristen für alte Papierführerscheine
Die Umtauschfristen für alte Papierführerscheine sind bereits 
wie folgt abgelaufen:

Geburtsjahr des
Fahrerlaubnisinhabers

Tag, bis zu dem der Führer-
schein spätestens umge-
tauscht sein muss

vor 1953 19.01.2033
1953 bis 1958 19.01.2022 (NEU: 19.07.2022)
1959 bis 1964 19.01.2023
1965 bis 1970 19.01.2024
1971 oder später 19.01.2025

Anträge für den Umtausch in einen neuen Scheckkarten-
führerschein können während unserer allgemeinen Öff-
nungszeiten im Meldeamt gestellt bzw. abgegeben wer-
den.
Folgende Unterlagen sind hierzu erforderlich:
•	 Antrag (erhältlich im Meldeamt)
•	 aktuelles, biometrisches Lichtbild (Papierbild), nicht älter 

als 1 Jahr
•	 gültiger Personalausweis oder Reisepass
•	 aktueller Führerschein
Für Rückfragen erreichen Sie das Meldeamt unter Tel. 
07736/9233-29 oder per E-Mail: S.Andjelkovski@tengen.de
Weitere Informationen zum Umtausch oder allgemein 
zum Thema Führerschein sind direkt bei der Führerschein-
stelle im Landratsamt Konstanz erhältlich:
Landratsamt Konstanz
Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt
Max-Stromeyer-Str. 47
78467 Konstanz
Tel.: +49 7531 800-1915
E-Mail: Fuehrerscheinstelle@LRAKN.de
https://www.lrakn.de/umtausch

Neues Landesgaststättengesetz (Landesgast-
stättengesetz – LGastG) zum 01.01.2026 in Kraft 
getreten
Der Landtag Baden-Württemberg hat am 12. November 2025 
die Novellierung des Landesgaststättengesetzes beschlossen, 
die am 1. Januar 2026 in Kraft getreten ist.
Die Änderungen im neuen LGastG betreffen u. a.:
1. 	� Neueröffnungen von Gaststätten im stehenden Ge-

werbe (§ 2 Abs. 1 LGastG):
Hier muss der Inhaber nur noch im Anzeigeverfahren der zu-
ständigen Behörde die Eröffnung der Gaststätte mittels Ge-
werbeanmeldung und Vorlage eines Unterrichtungsnachwei-
ses der IHK anzeigen.
Die Anzeige muss mindestens 6 Wochen vor Beginn erfol-
gen.
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Eine Prüfung durch die Gaststättenbehörde erfolgt weiterhin.
2. 	� Vorübergehende, kurzfristige, gastronomische Tätig-

keit (§ 2 Abs. 2 LGastG):
Die bisherige Gestattung für den Alkoholausschank, die bei 
vorübergehenden gastronomischen Angeboten (Veranstal-
tungen) aus besonderem Anlass, wie beispielsweise einem 
Vereinsfest, Konzert oder einer Fastnachtsveranstaltung, be-
antragt werden konnte, wird durch eine bloße Anzeigepflicht 
ersetzt. Ein besonderer Anlass liegt vor, wenn die gastronomi-
sche Tätigkeit an ein kurzfristiges, nicht häufig auftretendes 
Ereignis anknüpft, das außerhalb der gastronomischen Tätig-
keit selbst liegt.
Eine Unterscheidung, ob Alkohol ausgeschenkt wird oder 
nicht, besteht nicht mehr.
Dies bedeutet, dass jeder Betrieb eines vorübergehenden 
Gaststättengewerbes, bei dem gewerbsmäßig Getränke und/
oder zubereitete Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle ange-
boten werden, bei der zuständigen Behörde anzuzeigen ist. 
Unentgeltliche Kostproben müssen nicht angezeigt werden. 
Eine Genehmigung durch die Gemeinde wie bisher entfällt.
Eine Ausnahme gilt für Vereine: Sie müssen die Veranstaltung 
nur anzeigen, wenn alkoholische Getränke angeboten werden.
Die Anzeige muss mindestens zwei Wochen vor Beginn der 
Veranstaltung schriftlich an die Stadt Tengen, Meldeamt, 
Marktstraße 1, 78250 Tengen oder per E-Mail an Stadt@ten-
gen.de oder S.Andjelkovski@tengen.de erfolgen und folgen-
de Angaben enthalten:
- Name des Veranstalters/Vereins
- ladungsfähige Anschrift
- �Ansprechpartner mit Telefonnummer, der während der Ver-

anstaltung erreichbar ist
- �örtliche Lage der Veranstaltung (Ort, Straße, Hausnummer, 

ggf. Gebäudebezeichnung)
- Datum und Uhrzeit (Beginn/Ende)
- angebotene Getränke und Speisen
Weitere Details der jeweils benötigten Unterlagen, der Da-
tenübermittlung an andere Behörden, der Sperrzeit etc. zum 
LGastG sind auf der Homepage des Ministeriums für Wirt-
schaft, Arbeit und Tourismus abrufbar:
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/wirtschaft/aufsicht-
und-recht/gaststaettenrecht
Hier steht auch ein Factsheet für Gastgewerbetreibende/Ver-
anstalter zur Verfügung.
Für weitere Auskünfte erreichen Sie das Meldeamt unter Tel. 
07736/9233-29 oder per E-Mail: S.Andjelkovski@tengen.de

Sport – Spieltermine

SG Tengen-Watterdingen/Büßlingen e.V.
Hallensamstag der C-Jugend der SG Tengen-Watterdingen
Ein langer, intensiver und insgesamt sehr aufschlussreicher 
Hallentag am 10.01.2026 liegt hinter der C-Jugend der SG Ten-
gen-Watterdingen. Aufgrund eines 17 Mann starken Kaders 
entschied sich das Trainerteam, die Mannschaft aufzuteilen 
und parallel an zwei Turnieren teilzunehmen: am Vormittag 
beim Hallenturnier des SC Lauchringen, sowie am Nachmittag 
bei der Hallenbezirksmeisterschaft in Neuhausen ob Eck.
Vormittag: Hallenturnier des SC Lauchringen
Bereits um 07:00 Uhr machte sich die Mannschaft bei winter-
lichem Schneegestöber auf den Weg nach Lauchringen. Das 
erste Spiel begann bereits um 08:30 Uhr.
Zum Auftakt musste sich die SG Tengen-Watterdingen der 
TUS Bonndorf mit 0:2 geschlagen geben. Trotz guter Chancen 
blieb man im Abschluss zu harmlos.
Auch im zweiten Spiel gegen den technisch starken SV Weil 
reichte es nicht zu Zählbarem – am Ende stand eine 1:4-Nie-
derlage, mit einem Treffer erzielt von Arjen Müller.

Im dritten Spiel gegen den Gastgeber SC Lauchringen zeigte 
die Mannschaft eine deutlich bessere Leistung. Das 1:1-Unent-
schieden fühlte sich leider eher wie eine verpasste Chance an, 
zumal deutlich mehr möglich gewesen wäre. Eine Niederlage 
konnte zudem durch mehrere starke Paraden von D-Jugend-
Torhüter Robin Gräble verhindert werden. Den Ausgleich er-
zielte erneut Arjen Müller.
Gegen die spielstarke SG Nöggenschwiel folgte eine 1:4-Nie-
derlage, bei der Ben Meßmer den Ehrentreffer markierte.
Zum Abschluss musste sich die SG unglücklich mit 0:1 der SG 
Klettgau geschlagen geben.
Am Ende belegte die Mannschaft mit einem Punkt und einem 
Torverhältnis von 3:11 leider den letzten Platz, was den ge-
zeigten Leistungen nur bedingt gerecht wurde.
Nachmittag: Hallenbezirksmeisterschaft in Neuhausen ob 
Eck
Im Anschluss begab sich das Trainerteam mit der zweiten Ka-
derhälfte nach Neuhausen ob Eck, wo die Hallenbezirksmeis-
terschaft auf dem Programm stand. Die Gegner hießen SG 
Liptingen, SG Schwandorf-Worndorf, SG Steißlingen und SV 
Orsingen-Nenzingen – allesamt Mannschaften, die überwie-
gend in der Bezirksliga aktiv sind.
Die Marschroute war klar: zwei starke Wechselblöcke, hohes 
Tempo und aggressiver Powerfußball, um die Gegner mög-
lichst dauerhaft unter Druck zu setzen.
Im ersten Spiel musste man sich der SG Liptingen mit 0:3 ge-
schlagen geben. Ausschlaggebend waren einige überdurch-
schnittlich starke Individualspieler auf Liptinger Seite sowie 
Pech in der eigenen Chancenverwertung und Respekt vor 
dem Gegner.
Es folgte anschließend ein starker 1:0-Sieg gegen die SG Steiß-
lingen. Die Offensivkraft der SG sowie der sichere Rückhalt 
durch Torhüter Tim Wiedmann wurden vom Gegner deutlich 
unterschätzt. Den Siegtreffer erzielte Jannes Bock.
Gegen die SG Schwandorf-Worndorf zeigte die Mannschaft 
ihre beste Turnierleistung und gewann verdient mit 2:0. Eine 
geschlossene Teamleistung sowie schön heraus gespielte Tore 
von Lenny Notz und Xaver Haake sorgten für den ungefährde-
ten 2:0-Erfolg.
Im letzten Spiel hätte ein Sieg sogar den Turniersieg bedeutet. 
Nach den intensiven Partien zuvor waren die Kräfte jedoch na-
hezu aufgebraucht, sodass man dem SV Orsingen-Nenzingen 
mit 0:3 unterlag.
Am Ende stand ein starker 3. Platz mit 6 Punkten und einem Tor-
verhältnis von 3:6 aus vier Spielen – lediglich ein Punkt Rück-
stand auf Platz zwei. Besonders bemerkenswert: Die SG Ten-
gen-Watterdingen trat ausschließlich mit Spielern des jüngeren 
C-Jugend-Jahrgangs an und konnte dennoch sehr gut mit teils 
körperlich deutlich stärkeren Mannschaften mithalten.
Fazit:
Insgesamt war es ein gelungener Hallentag mit zwei Turnie-
ren, bei denen jeder einzelne Spieler zum Einsatz kam. Es 
macht große Freude, die Entwicklung der Mannschaft zu be-
obachten, und es bleibt spannend, wie sich ähnliche Konstel-
lationen im kommenden Jahr darstellen werden, wenn auch 
die körperliche Entwicklung weiter vorangeschritten ist.
Auf die gezeigten Leistungen lässt sich nun gut aufbauen, um 
langsam in die Vorbereitung auf die Rückrunde einzusteigen. 
Das Ziel ist dabei klar formuliert:
Meister der Kreisklasse 2!
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Aus der Kernstadt

Frauengemeinschaft Tengen

Frauenfasnacht  06.02.2026
im Pfarrheim Tengen

Vorverkauf am 24. Januar ab 10:00 Uhr 
im Pfarrheim Tengen

Motto: Olympia für alle

 
� Plakat: Lohberger

Frauenfasnacht 2026
Start: 	�ist der Vorverkauf am 24.01.26 um 10:00 Uhr, Pfarr-

heim Tengen, 8,- Euro Startgebühr (Eintritt)
Ziel: 	� ist die Frauenfasnacht, Motto: „Olympiade für ALLE“ am 

06.02.26 ab 18.30 Uhr im „Pfarrheim Stadion“ Tengen.
Wir freuen uns auf fit + bunt gekleidete Sportlerinnen: ob Win-
tersportler, Reiterinnen, Schwimmerinnen, Boxerinnen,
Handballerinnen … der Fitness sind keine Grenzen gesetzt.
Wir sorgen für ein unterhaltsames Programm, Speis und Trank 
…
Das Orga-Team der Frauengemeinschaft/-fasnacht freut sich 
auf euch.

Seniorentreff

Lustiger Kappennachmittag
Liebe Seniorinnen und Senioren,
zu unserem nächsten Seniorennachmittag möchten wir Euch 
am Donnerstag, 22. Januar 2026, recht herzlich einladen.
Dieses Mal machen wir einen lustigen Kappennachmittag mit 
musikalischer Begleitung von Oskar und Walter. Es wartet auf 
Euch ein kleines Programm. Sucht Euch Eure schönste, lustigs-
te Kopfbedeckung raus und bringt gute Laune mit.
Natürlich sind auch Gäste aus den umliegenden Teilorten 
herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf alle, die kommen.
Für Seniorinnen und Senioren, die keine Fahrgelegenheit ha-
ben, bieten wir gerne einen Fahrdienst an.
Meldet Euch bei Bedarf gerne bei Renate Kolb, Tel.: 07736/7400 
oder Theresia Zendler, Tel.: 07736/8601.
Wir freuen uns auf Euch.
Bis bald
Euer Orgateam

NV Kamelia Tengen 1893 e.V.

NV Kamelia Tengen Fahrkartenverkauf Ausgabe Kinder-
burgnarren
Der Fahrkartenverkauf für unsere Ausfahrten findet am Mitt-
woch, 21.01.2026 von 19.30 - 20.30 Uhr statt.
Die Ausgabe der Kinderburgnarren findet am Samstag, 
24.01.2026 von 11:00 - 13.00 Uhr statt.
Verkauf und Ausgabe erfolgt jeweils im Vereinsraum in der al-
ten Grundschule Tengen.
Narri-Narro eure Vorstandschaft

Fasnacht 2026, Ausfahrten
Ausfahrten 2026:
Freitag, 30.01.2026 – Narrentage – 
Storchenzunft Steißlingen
– 1 Bus
Nachtumzug um 19.00 Uhr
Startnummer 29
bitte pünktlich um 19.00 Uhr am Aufstellungsort
Verpflegungsmöglichkeit vorhanden
Abfahrt Tengen Festplatz 17.30 Uhr
Rückfahrt Steißlingen 01.15 Uhr
Umzugspläne, Infos unter:
www.storchenzunft-steisslingen.de
Sonntag, 01.02.2026 – Narrentage –
 Storchenzunft Steißlingen
– 3 Busse
Großer Narrenumzug um 13.30 Uhr
Startnummer 44
bitte pünktlich um 13.30 Uhr am Aufstellungsort
Verpflegungsmöglichkeit vorhanden
Abfahrt Tengen Festplatz 11:00 Uhr
Talheim, Bushaltestelle 10.45 Uhr
Blumenfeld, Bushaltestelle 10.45 Uhr



9Amtsblatt der Stadt Tengen

Nummer 3 • Freitag, 16. Januar 2026 Mitteilungsblatt
Rückfahrt Steißlingen 18:00 Uhr
Umzugspläne, Infos unter:
www.storchenzunft-steisslingen.de

Sonntag, 08.02.2026 – Jubiläum – 
NZ Schnabelgiere Meersburg
– 4 Busse
Jubiläumsumzug um 13:00 Uhr
Startnummer 7
bitte pünktlich um 13:00 Uhr am Aufstellungsort
Verpflegungsmöglichkeit vorhanden
Abfahrt Tengen Festplatz 10:30 Uhr
Talheim, Bushaltestelle 10:15 Uhr
Blumenfeld, Bushaltestelle 10:15 Uhr
Rückfahrt Meersburg 17:30 Uhr
narrenzunft-schnabelgiere.de

Sonntag, 15.02.2026 – NZ Fischbach (Niedereschach)
– 4 Busse
Fasnachtssonntagsumzug um 13.15 Uhr
Startnummer 6
bitte pünktlich um 13.15 Uhr am Aufstellungsort
Abfahrt Tengen Festplatz
Talheim, Bushaltestelle
Blumenfeld, Bushaltestelle
Rückfahrt Fischbach
- Fahrtzeiten folgen -
www.narrenzunft-fischbach.de
Die Busse fahren pünktlich!
Die Vorstandschaft
www.nv-kamelia.de

Tennisclub Tengen

Yannick und Joshua Maus spielen in Leimen groß auf
Wir gratulieren Joshua und Yannick zu ihren Erfolgen bei den 
badischen Meisterschaften (Orange und Green-Cup) in Lei-
men! Joshua wird badischer Vizemeister und Yannick belegt 
einen hervorragenden vierten Platz bei seiner ersten Teilnah-
me auf Badischen Ebene! Weiter so, ihr zwei!

 
Joshua und Yannick Maus� Foto: Bianca Maus

Mixed-Doppelturnier auf hohem sportlichem Niveau!
Das Warm-Up 2026 (Mixed – Doppelturnier) war wieder ein 
voller Erfolg. Beim ersten Event des Jahres 2026 in der Tennis-
halle in Tengen spielten 16 Paarungen in 4 Gruppen um den 
begehrten Mixed-Doppeltitel.
In der Gruppe eins setzten sich die Einheimischen Kathrin 
Nutz und Tobias Maus durch, in Gruppe zwei die Titelverteidi-
ger des letzten Jahres Diana und Michael Schwarz aus Singen, 
in Gruppe drei Yvonne Keller und Marcel Fahr aus Gottmadin-
gen und in Gruppe vier die Tengener Paarung Corinna Stihl 
und Timo Gartmaier.
Im ersten Halbfinale trafen Diana und Michael Schwarz gegen 
Yvonne Keller und Marcel aufeinander, wobei das Singener 
Doppel verletzungsbedingt aufgeben musste. Im zweiten 
Halbfinale bezwangen Kathrin Nutz und Tobias Maus in ei-
nem spannenden Spiel das Doppel Corinna Stihl und Timo 
Gartmaier.
In einem hochklassigen Finale über zwei Sätze und anschlie-
ßendem Match-Tiebreak gewannen schließlich Kathrin Nutz 
und Tobias Maus. Die Sieger freuten sich sehr über ihren Erfolg 
und trugen sich in die ewige Siegerliste ein.
Turnierleiter Georg Eichkorn bedankte sich bei der anschlie-
ßenden Siegerehrung bei allen Helfern des Turniers und bei 
den Sponsoren der tollen Sachpreise. Dies waren:
Stadt Tengen, Metzgerei zum Frieden Andreas Keller Ten-
gen, Pizzeria SV Fortuna Tengen, Car-Wash Benno Wezstein 
Tengen, Steuerberatungsbüro Spitznagel & Kollegen Singen, 
Scheunentraum Tengen¸ Stadtapotheke Tengen, Landgast-
haus Waldfrieden und die Bäckerei Nessler-Osanger Tengen.
Die Turnierteilnehmer lobten unter anderem die gute Turnier-
organisation und die gute Bewirtung der Damen 50. Alle freu-
en sich schon auf eine Neuauflage des Doppelturniers im Jahr 
2027.

Nachrichten aus den Ortsteilen

Blumenfeld  

Bürgerverein Schloss Blumenfeld e.V.

Was ist los auf Schloss Blumenfeld
Jeden Freitag ab 19:00 Uhr: Kneipe am Freitag

 
� Plakat: L. Rübenacker

Jeden Sonn- und Feiertag ist von 14:00 bis 17:00 Uhr das 
Schlosscafé geöffnet.
Wir freuen uns auf euch!
E-Bikes mieten:
Seit Ende 2025 stehen am Schloss Blumenfeld drei KTM E-
Bikes mit bequemem Tiefeinstieg zur Verfügung, die tages- 
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oder halbtagsweise ausgeliehen werden können. In der dafür 
gebauten „Mobilitätsstation“ vor dem Schloss haben Radeln-
de außerdem die Möglichkeit, bequem Ihren E-Bike-Akku auf-
zuladen.
Die Mobilitätsstation wurde gefördert durch die LEADER-
Aktionsgruppe Westlicher Bodensee mit Mitteln des Landes 
Baden-Württemberg und der LEADER-Aktionsgruppe sowie 
durch die Stadt Tengen und das Ortschaftsbudget Blumen-
feld.
Für Einheimische, Gäste und alle Interessierten bieten wir drei 
E-Bikes zum Verleih an. Diese können vorab unter workation@
schloss-blumenfeld.de reserviert werden.

Büßlingen  

Ortschaftsverwaltung

Bürgersprechzeiten der Ortschaftsverwaltung
Jeweils in den geraden Kalenderwochen, mittwochs, 19 - 20 
Uhr, im Rathaus, Ledergasse 12, Tel.: 250

Einladung zu Ortschaftsratssitzung in unserer 
Linde
Am Donnerstag, den 29.01.2026 findet eine öffentliche Sit-
zung des Ortschaftsrates Büßlingen statt, zu der ich Sie herz-
lich einlade.
Beginn: 19.00 Uhr, Bürgerzentrum Linde, Schaffhauserstr. 8, 
Büßlingen.
Tagesordnung:
TOP 1 	Begrüßung, formelle Mitteilungen
TOP 2 	Mitteilungen
TOP 3 	�Anregungen und Fragen aus der Mitte des Ortschafts-

rates
TOP 4 	Einwohnerfrageviertelstunde
TOP 4 	Friedhof Urnenbaum Grabblatt
TOP 5 	Friedhof Weiterentwicklung
Gez. Ralf Korndörfer, Ortsvorsteher

Einladung zum Infoabend mit Tombola in  
unserer Linde
Liebe Büßlingerinnen, liebe Büßlinger,
wie im Mitteilungsblatt veröffentlicht, findet am Donnerstag, 
29.01.26, 19:00 Uhr, in unserer Linde eine öffentliche Ort-
schaftsratssitzung statt.
Nach dieser Sitzung werden wir neben unseren maßgeben-
den Beschlüssen aus 2025 auch vorstellen, was wir mit un-
serem Ortschaft-Budget 2026 für unseren Ort vorhaben und 
freuen uns auch über Anregungen aus der Bürgerschaft.
Wir werden das Bürger-Anregungsmanagement der Stadt 
Tengen vorstellen sowie auch das neue Verfahren der Wirt-
schaftserlaubnis für Veranstaltungen/Feste erklären.
Weil wir alle von unserer starken Gemeinschaft profitieren, 
möchten wir nach dem Sitzungsteil unseren Vereinen und 
Gewerbetreibenden die Möglichkeit geben, sich über Dar-
bietungen, Vorstellungen oder auch Flyer zu präsentieren. 
Wer die Gelegenheit nutzen oder einen Tombola-Preis spen-
den möchte, darf sich gern direkt bei mir melden.
Im Rahmen dieses Abends werden wir eine Tombola für ei-
nen guten Zweck mit vielen tollen Preisen veranstalten.
Für den Lospreis von 2 € gibt es u.a. folgendes zu gewinnen:
•	 Gutscheine vom Gasthaus Kranz Büßlingen im Gesamt-

wert von 100 €
•	 5x 50€-Gutscheine von Reifenservice Ritter
•	 die Feuerwehr AB Beuren-Büßlingen bietet einen Weih-

nachtsbaum inkl. Lieferung

•	 der Angelsportverein verlost 3 Forellen-Gutscheine für 
Karfreitag

•	 und so weiter..
Der Erlös der Tombola kommt zu 100 % dem Kinderheim St. 
Peter und Paul in Singen zugute.
Wir vom Ortschaftsrat Büßlingen freuen uns, mit Ihnen, liebe 
Büßlingerinnen und Büßlinger, ins Gespräch zu kommen und 
rechnen mit einem informativen wie spannenden Abend.
Gez. Ralf Korndörfer, Ortsvorsteher (Kontakt: ov.tb.kdr@gmail.
com)

MGV Liederkranz 1860 e.V. Büßlingen

AB IN DEN MÄNNERCHOR
Getrau‘ Dich und werde Sänger im Männerchor Büßlingen.
Wir bieten:
Singen in einer frohen, harmonischen Gemeinschaft, Kame-
radschaft, Geselligkeit und gemeinsamen Aktivitäten.
Komm’ einfach mal in eine Schnupperprobe und erlebe mit, 
wie einfach das Singen geht.
Wir proben jeden Dienstag von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr in der 
ehemaligen Schule Büßlingen (Hintereingang Körbeltalhalle).
Komm einfach zur Probe oder nimm Kontakt auf:
1. Vorstand: Heiner Wetzstein, Tel.: 07736-7038
2. Vorstand: Gerhard Oßwald, Tel.: 07736-924301
oder bei jedem aktiven Sänger.

Musikverein „Harmonie“ Büßlingen

Einladung zur Generalversammlung
Am Freitag, den 16.01.2026 um 20:00 Uhr findet im Bürgersaal 
des Rathauses unsere Generalversammlung statt.
Tagesordnung:
1. 	 Begrüßung
2. 	 Totenehrung
3. 	 Bericht der Schriftführerin
4. 	 Bericht der Kassiererin
5. 	 Bericht der Kassenprüfer
6. 	 Bericht der Dirigenten
7. 	 Bericht des Vorstandes
8. 	 Ehrungen
9. 	 Entlastung der Vorstandschaft
10.	Wahlen
11.	Wünsche und Anträge
Hierzu laden wir alle Ehrenmitglieder, aktive und passive Mit-
glieder, sowie alle Freunde und Gönner recht herzlich ein.
Ihr Musikverein „Harmonie“ Büßlingen e. V.

Narrenverein Clown & Römer 
Büßlingen e.V.

Mini-Holzer gesucht
Du hast Lust, am Schmutzigen Donnerstag einen Kinder-Nar-
renbaum durchs Dorf zu ziehen und an der Halle zu stellen 
wie die Erwachsenen Holzer?
Du hast Lust, ein cooles Häs zu bekommen für die Zeit und mit 
vielen anderen Kindern Fasnet zu machen?
Dann meld dich bei uns unter +49 176 78751751.
Anmeldeschluss ist der 18.01.26.
Es gibt keine Altersbeschränkung – die Aufsichtspflicht bleibt 
bei den Eltern.
Wir freuen uns auf euch.
NV Clown und Römer Büsslingen e. V.

An alle Kärrelebauer!
Auch dieses Jahr werden wir am Fasnet-Mentig (16.02.2026), 
unser traditionelles Kärrele-Rennen durchführen. Für viele 
Kinder ist dies ein Highlight. Deshalb ihr lieben Eltern und 
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Ambitionierten, baut für eure Sprösslinge ein Kärrele.
Ein Kärrele heißt:
Fahrzeug ohne Motor oder so ähnlich. Dieses muss lenk- und 
bremsbar sein und kann auch mit Muskelkraft angetrieben 
werden.
Gewertet wird wie immer nach Originalität und Aktualität, 
dann erst kommt die Zeitmessung.
Es winken wie immer tolle Preise und Pokale. Auch unseren 
Wanderpokal für Vereine und Gruppierungen gilt es dieses 
Jahr wieder zu „erkärrelen“.
Wir freuen uns schon jetzt auf viele Kreationen aus den Tüf-
telstuben.
Euer Narrenverein Clown & Römer

Talheim-Uttenhofen

Ortsverwaltung

  
 
 

  
 
 
  
 
 

   
 

 

       
          

        

Neujahrsempfang 2026 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
liebe Talheimer, Tengener und Uttenhofer, 

 

lassen Sie uns mit den besten Wünschen für das Jahr 2026 beginnen und es möge stehts 
Gesundheit und Zuversicht bereithalten. Die Ortschaftsräte aus Tengen und Talheim-Uttenhofen 
freuen sich Sie zu unserem gemeinsamen Neujahrsempfang, 

am 18. Januar 2026 um 11:30 Uhr in den Bürgersaal nach Tengen, einladen zu dürfen.  

Es würde uns sehr freuen, sie bei dieser Veranstaltung begrüßen und willkommen heißen zu 
können. 

Für unsere Ortsverwaltungen ist es die zweite Veranstaltung dieser Art und kam im letzten Jahr so 
gut an, dass wir uns dafür entschieden haben, dies wieder gemeinsam durchzuführen. Es ist ein 
schöner Rahmen, einmal Danke sagen zu können, sowie auf Geschehenes und Geplantes einen 
Blick zu werfen. 

Besonders freut uns, dass auch unser Bürgermeister Selcuk Gök, sei Kommen zugesagt hat. 
Er wird einen kleinen Abriss, über die Kommunalen Dinge in der Gesamtstadt für uns bereithalten.  

Wir freuen uns auf Sie. 

Für die Ortsverwaltungen 

 

  

Carsten Wieland    Robert Mick 
Ortsvorsteher Tengen   Ortsvorsteher Talheim-Uttenhofen 

Neujahrsempfang 2026
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Talheimer, Tengener und Uttenhofer,
lassen Sie uns mit den besten Wünschen für das Jahr 2026 
beginnen und es möge stets Gesundheit und Zuversicht be-
reithalten. Die Ortschaftsräte aus Tengen und Talheim-Utten-
hofen freuen sich, Sie zu unserem gemeinsamen Neujahrs-
empfang
am 18. Januar 2026, um 11:30 Uhr, in den Bürgersaal nach 
Tengen einladen zu dürfen.
Es würde uns sehr freuen, sie bei dieser Veranstaltung begrü-
ßen und willkommen heißen zu können.
Für unsere Ortsverwaltungen ist es die zweite Veranstaltung 
dieser Art und kam im letzten Jahr so gut an, dass wir uns dafür 
entschieden haben, dies wieder gemeinsam durchzuführen. 
Es ist ein schöner Rahmen, einmal Danke sagen zu können, 
sowie auf Geschehenes und Geplantes einen Blick zu werfen.
Besonders freut uns, dass auch unser Bürgermeister Selcuk 
Gök sein Kommen zugesagt hat. Er wird einen kleinen Abriss 
über die kommunalen Dinge in der Gesamtstadt für uns be-
reithalten.
Wir freuen uns auf Sie.

  
 
 

  
 
 
  
 
 

   
 

 

       
          

        

Neujahrsempfang 2026 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
liebe Talheimer, Tengener und Uttenhofer, 

 

lassen Sie uns mit den besten Wünschen für das Jahr 2026 beginnen und es möge stehts 
Gesundheit und Zuversicht bereithalten. Die Ortschaftsräte aus Tengen und Talheim-Uttenhofen 
freuen sich Sie zu unserem gemeinsamen Neujahrsempfang, 

am 18. Januar 2026 um 11:30 Uhr in den Bürgersaal nach Tengen, einladen zu dürfen.  

Es würde uns sehr freuen, sie bei dieser Veranstaltung begrüßen und willkommen heißen zu 
können. 

Für unsere Ortsverwaltungen ist es die zweite Veranstaltung dieser Art und kam im letzten Jahr so 
gut an, dass wir uns dafür entschieden haben, dies wieder gemeinsam durchzuführen. Es ist ein 
schöner Rahmen, einmal Danke sagen zu können, sowie auf Geschehenes und Geplantes einen 
Blick zu werfen. 

Besonders freut uns, dass auch unser Bürgermeister Selcuk Gök, sei Kommen zugesagt hat. 
Er wird einen kleinen Abriss, über die Kommunalen Dinge in der Gesamtstadt für uns bereithalten.  

Wir freuen uns auf Sie. 

Für die Ortsverwaltungen 

 

  

Carsten Wieland    Robert Mick 
Ortsvorsteher Tengen   Ortsvorsteher Talheim-Uttenhofen 

Uttenhofen

Narrenzunft „Rote Füchse“ Uttenhofen

Einladung zum Bunten Abend
Bunter Abend bei den

Roten Füchsen in Uttenhofen.
Samstag, den 24.01.2026

Nachmittags um 14.00 Uhr
und

Abends um 20.00 Uhr

gibt es im Bürgerhaus in Uttenhofen ein unterhaltsames und 
närrisches Programm. Für das leibliche Wohl ist gesorgt
und für musikalische Unterhaltung am Abend sorgen

„Die Zwei Muntermacher“.
Auf Euer Kommen freut sich die  

Narrenzunft Rote Füchse Uttenhofen e. V.

Watterdingen

Narrenzunft Biberjohli
Watterdingen e.V. 1958

Narrenfahrplan 2026 der Narrenzunft Biberjohli Watter-
dingen 1958 e. V.
Freitag, 16.01.2026
19.00 Uhr 	Kartenvorverkauf Bunter Abend im Schulhaus
Freitag, 23.01.2026
Teilnahme am Nachtumzug in Mundelfingen
Sonntag, 25.01.2026
Teilnahme am Narrentreffen in Mundelfingen
Sonntag, 01.02.2026
Teilnahme am Narrentreffen in Steißlingen (Narrentage der 
Narrenvereinigung Hegau-Bodensee)
Samstag, 07.02.2026
13.30 Uhr 	Familien- und Seniorennachmittag in der Biberhalle
19.00 Uhr 	�Bunter Abend in der Biberhalle, musikalische Unter-

haltung durch „Die Muntermacher“ (Hallenöffnung: 
17.30 Uhr)

Donnerstag, 12.02.2026, Schmutziger Dunschtig
ab 6.00 Uhr Wecken
9.00 Uhr 	 Aufbruch der Narrebomsetzer
9.30 Uhr 	 Kindergartenbefreiung
10.30 Uhr 	Rathausstürmung und Trauung der Narreneltern
12.00 Uhr	�Mittagessen in der Biberhalle, Bewirtung durch die 

AH des SV Watterdingen
14.00 Uhr	�Narrenbaumumzug durchs Biberjohlidorf unter 

Mitwirkung der Narrenmusik, anschließend Stellen 
des Narrenbaumes am Rathaus und Narrentreff im 
Alten Schulhaus. Die Kinder bekommen eine Wurst 
und es gibt Kaffee und Kuchen.

19.00 Uhr 	�Hemdglonkerumzug, anschließend närrisches Trei-
ben in der Biberhalle

Freitag, 13.02.2026
20.00 Uhr 	�Rockfete in der Biberhalle
			   Mit Sicherheitsdienst! Kein Einlass unter 16 Jahren.
Sonntag, 15.02.2026
Teilnahme am Hegau-Umzug in Mühlhausen
Montag, 16.02.2026
15.00 Uhr 	Kinderfasnet in der Biberhalle
Dienstag, 17.02.2026
Einsammeln der Narrenbäumle im Dorf
14.00 Uhr 	�Närrischer Damenkaffee im Pfarrheim
			   Narrenbaumfällen
19.00 Uhr 	Fasnetsverbrennung am Rathaus

Soziales Netzwerk Watterdingen und Weil

Einladung
KAPPEN-ABEND FÜR JUNG UND ALT

am Freitag, den 23. Januar 2026
ab 18.30 Uhr

Unser diesjähriger KAPPEN-ABEND in unse-
rem Begegnungsraum in der alten Grund-
schule Watterdingen findet unter dem 
Motto Mexikanische Nacht statt.
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Passend hierzu bieten wir an diesem Abend mexikanische 
Speisen und unser gewohntes Getränkeangebot an.
Für die musikalische Unterhaltung sorgt wieder die Party-
Band HITTEXPRESS -
eine ausgelassene Stimmung bei toller Musik ist garantiert!
Wir freuen uns auf viele Frauen und Männer aller Generatio-
nen mit interessanten Kopfbedeckungen. Der Eintritt ist frei 
und die Gage auf Spendenbasis!
Über regen Besuch und einen tollen Abend freut sich
Das närrische Wirteteam

Kirchen

Seelsorgeeinheit Tengen
Bernhard von Baden

GOTTESDIENSTORDNUNG
Römisch-Katholische Kirchengemeinde Hegau
Klingenstr. 26, 78250 Tengen
Tel. 07736/9247980; Fax 07736/9247986
info@kath-tengen.de; www.kath-tengen.de

Öffnungszeiten des Pfarrbüros
Montag:		  16.00 – 18.00 Uhr
Dienstag:		  10.30 – 12.00 Uhr
Donnerstag	 10.00 – 12.00 Uhr

CARITAS-BERATUNG
Frau Hagel (Sozialpädagogin) vom Caritas-Sozialdienst Sin-
gen Hegau steht Ihnen für Fragen, persönliche Anliegen und 
Beratung zur Verfügung. Das Angebot ist vertraulich und kos-
tenlos. Katholisches Pfarrhaus Tengen, Klingenstr. 26, 78250 
Tengen; Termine nach Vereinbarung Tel. 07731/96 970 223;
hagel@caritas-singen-hegau.de; (Termine jeden 1. und 3. 
Mittwoch im Monat 10:30-12:30 Uhr möglich)

G O T T E S D I E N S T O R D N U N G
17.01.2026 bis 25.01.2026
Samstag, 17. Januar
Hl. Antonius, Mönchsvater
Blumenfeld 	 18.00 Uhr 	Rosenkranz
				    18.30 Uhr 	Hl. Messe zum Sonntag (Fischer, M.)
							       Gedenken: Rosemarie Feucht
Sonntag, 18. Januar, 2. Sonntag im Jahreskreis
Tengen 		  10.30 Uhr 	�Hl. Messe mit Kinderkirche im Pfarr-

heim (Mayer, D.)
Beuren 		  17.00 Uhr 	Rosenkranz
Montag, 19. Januar
Beuren 		  18.30 Uhr 	Hl. Messe
Dienstag, 20. Januar
Hl. Sebastian, Märtyrer
Uttenhofen 	 18.00 Uhr 	Rosenkranz
Weil 			   18.30 Uhr 	Hl. Messe
Beuren		  14.00 Uhr	�Trauerfeier für Berta Spälte mit an-

schließender Beerdigung auf dem 
Friedhof

Mittwoch, 21. Januar
Tengen 		  13.30 Uhr	Rosenkranz
				    15.00 Uhr	Hl. Messe in der Tagespflege
Watterdingen	18.30 Uhr 	Hl. Messe
Donnerstag, 22. Januar
Tengen 		  8.00 Uhr 	 Laudes
Blumenfeld 	 18.00 Uhr 	Rosenkranz
				    18.30 Uhr 	Hl. Messe
Freitag, 23. Januar
Tengen 		  18.00 Uhr 	Rosenkranz
				    18.30 Uhr 	Hl. Messe als Erklärgottesdienst EKO
Samstag, 24. Januar
Watterdingen	14.00 Uhr 	Tauffeier des Kindes Larissa Kirsch
Wiechs 		  18.30 Uhr 	Hl. Messe zum Sonntag (Käfer, K.)

Sonntag, 25. Januar, Bekehrung des Hl. Apostels Paulus, 3. 
Sonntag im Jahreskreis
Beuren 		  17.00 Uhr 	Rosenkranz
Watterdingen	10.30 Uhr 	Hl. Messe (Pater Jose)

Pfarramtliche Nachricht

Investiturfeier – Beauftragung der neuen Leitungsstruk-
tur der Kirchengemeinde
Am Dienstag, den 27. Januar 2026 wird die Leitungsstruktur 
unserer neuen Pfarrei beauftragt werden: Michael Knaus als 
leitender Pfarrer, Susanne Ploberger als leitende Referentin, 
Stefan Benner als Ökonom, Frau Carolin Henrich als stellv. 
Ökonomin und Matthias Schneider als stellv. Leitender Pfarrer. 
Ordinariatsrat Dompräbendar Thorsten Gompper wird im Auf-
trag des Erzbischofs diese Investitur im Rahmen eines Gottes-
dienstes um 18:00 Uhr in der Kirche Peter und Paul in Singen 
vornehmen. Im Anschluss an diesen Gottesdienst ist geplant, 
in der Stadthalle Singen nicht nur in der Art eines üblichen 
Sektempfanges anzustoßen, sondern die ganze Vielfalt der 
neuen Pfarrei soll deutlich werden in einer Art „Hegau Kirchen 
Messe“. Gemeindeteams, Gruppierungen und Gruppen sollen 
die Möglichkeit haben, an einer Art „kleinem Messestand“ zu 
präsentieren, was sie ausmacht: Besondere Initiativen, eine 
landschaftliche Eigenheit, die schöne Kirche, der Chor ... der 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Es gibt die Möglichkeit 
Bilder zu präsentieren, etwas Interaktives oder Kulinarisches 
anzubieten, mit anderen ins Gespräch kommen oder gemein-
sam Ideen entwickeln, oder, oder ...
Damit die Veranstaltung besser koordiniert werden kann, bit-
ten wir Gemeindeteams, Gruppierungen oder Gruppen, die 
sich präsentieren wollen, bis 17. Januar 2026 Bescheid zu ge-
ben, was Sie beitragen möchten und ob Sie ggf. einen Tisch 
brauchen. Ansprechperson ist die Assistentin des Kernteams, 
Frau Christine Schmittschneider (christine.schmittschneider@
kath-singen.de).

NEUES AUS DEM PFARREIRAT
Öffentliche Sitzung am
Mittwoch, 21. Januar 2026 um 19:30 Uhr
Ort: Gemeindesaal Liebfrauen,
Uhlandstr. 39 in Singen
Tagesordnung :
Öffentlicher Teil:
1. 	 Begrüßung
2. 	 Geistlicher Impuls
3. 	 Regularien
4. 	 Gemeindeteams, Gemeindeversammlungen:
	 Informationen und Beschlussfassung zur Festlegung
	 der Gemeinden und den zu berufenden Gemeindeteams.
5. 	 Informationen/ Aktuelles
Nichtöffentlicher Teil:
6. 	 Vorstellung Interessent für den Ständigen Diakonat
7. 	� Vorstellung und Beschlussfassung der Kandidaten für den 

Pfarreivermögensverwaltungsrat (PVVR)
8.Verschiedenes
Es lädt ein: Ute Fischer, Vorsitzende

Kirchengemeinde

Die Katholische Öffentliche Bücherei in 
Büßlingen ist in den Schulferien geschlos-
sen!
Sie finden unsere Bücherei im Pfarrhaus, 

Poststraße 11, 78250 Tengen-Büßlingen

BIBELKREIS
Der Bibelkreis Watterdingen trifft sich am Don-
nerstag, 22.01.2026 um 20 Uhr im Pfarrheim in 
Watterdingen. Interessierte sind immer herzlich 
willkommen. Bitte eine Bibel mitbringen.
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Der nächste Bibelkreis in Büßlingen findet am Montag, den 
26.01.2026 um 19.30 Uhr wieder statt, im Seilerweg 2, in Büß-
lingen. Bitte Bibel mitbringen. Gäste sind herzlich willkom-
men.

FRAUENGRUPPE TENGEN
Strickfrauen
Die Strickrunde in Tengen trifft sich, wieder am Dienstag, den 
20.01.2026, um 14 Uhr im Pfarrheim in Tengen. Über Neuzu-
gänge, auch aus den Ortsteilen, würden wir uns sehr freuen!

LITURGIE
Kinderkirche in Tengen

Am Sonntag, den 18.01.2026 freuen wir uns 
auf unsere nächste Kinderkirche!
Ab 10.15 h können die Kinder ins Pfarrheim in 
Tengen kommen, die Kleineren gerne mit ei-
ner erwachsenen Begleitung.
Wir beginnen, wie der Gottesdienst in der Kir-

che nebenan, um 10.30 h.
Wir werden gemeinsam beten und singen.
Danach gehen wir in die Kirche. Dort sind immer die vorderen 
Reihen für uns reserviert.
Wir feiern den restlichen Gottesdienst mit der Gemeinde.
Auch über neue Kinder, im Alter von klein bis zum Ende der 
Grundschulzeit, freuen wir uns sehr.
Euer Kinderkirchen-Team Tengen

Verabschiedung Pater Susairaj
Am Sonntag, 11.01. mussten wir schweren Herzens Pater Su-
sairaj verabschieden. Die Stelle in Tengen und im Oberen He-
gau war seine erste Stelle in Deutschland.
Nun wechselt er in die Nachbarpfarrei und wird in Riedböhrin-
gen seinen neuen Wohnsitz haben.
Nicola Lang dankte ihm im Namen des Pfarreirats und der 
Gemeindeteams aus der SE Tengen. Sie überreichte ihm ein 
kleines Geschenk im Namen von allen.
Pater Susairaj dankte allen, die ihn auf seinen Wegen in Ten-
gen begleitet haben und lud alle zu sich zu Besuch ein.

 
Abschied P. Susairaj� Foto: Constanze Ruder

Veranstaltungen

Sternsinger in Freiburg
Dieses Jahr durften einige Sternsingerinnen und Sternsinger 
aus Tengen bei der bundesweiten Eröffnung der Sternsinger-
aktion in Freiburg dabei sein. Mit ihren 3 Begleiterinnen fuh-
ren sie am 30.12.25 nach Freiburg. Freiburg war an diesem Tag 
ein Kronen-Meer mit ca. 1000 Sternsingerinnen und Sternsin-
gern, die von überall her angereist waren.
Es war ein buntes Freizeitprogramm für die Königinnen und 
Könige organisiert, bevor die Aktion in einem feierlichen Got-
tesdienst eröffnet wurde, den unser Erzbischof Stephan Bur-
ger persönlich im Freiburger Münster zelebriert hat. Unsere 
Königsgruppe hatte als Programmpunkt eine Führung durch 
das erzbischöfliche Ordinariat. Das war zwar nicht der Pro-
grammpunkt mit dem größten Spaßfaktor, aber eine einzigar-

tige Gelegenheit, einen besonderen Einblick zu erhalten, der 
die Kinder fasziniert hat.
Dieser tolle Ausflug und die ermutigenden und wertschätzen-
den Worte, die im Gottesdienst für den Einsatz der Sternsinge-
rinnen und Sternsinger gefunden wurden, haben die Kinder 
sehr gefreut und ihnen viel Schwung und Motivation für die 
dann anschließende Sternsingeraktivität gegeben.
Euer Orga-Team

 
Sternsinger in Freiburg� Foto: Stefanie Meier

Danke zur Sternsingeraktion 2026
Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren diesjährigen 
Sternsingerinnen und Sternsingern in Tengen, Talheim, Utten-
hofen und Wiechs: Jonas, Mika, Elisa-Marie, Ida, Emely, Emma, 
Theresa, Philipp, Maxi, Palina, Hans, Ann-Sophie, Joshua, Jan, 
Anika, Leon, Sandrine, Isabelle, Ben, Maya, Laura, Luisa.
Ihr seid ein Segen!
Ihr wart dieses Jahr an 3 Tagen bei besonders eisigen Tempe-
raturen und Schnee unterwegs, dazu aber auch oft bei tollem 
Sonnenschein. Ihr habt auf den Spielspaß im Schnee ver-
zichtet, als ihr unterwegs wart, um Segen und Freude in die 
Häuser zu bringen und Geld für die Kinder in Bangladesch zu 
sammeln. Dank eurer Unterstützung können hoffentlich viele 
Kinder den Weg aus der Kinderarbeit finden. Schön war auch, 
dass ihr insgesamt 3 Gottesdienste mitgestaltet und auch die 
Tagespflege und das Pflegeheim besucht habt.
Wir danken auch sehr den Familien unserer Sternsingerinnen 
und Sternsinger und den weiteren Helferinnen, die die Kin-
der gebracht und beim Umziehen geholfen haben, die ihnen 
Mittagessen gekocht oder sie begleitet haben bei ihrem Weg 
durch die Orte, und die Gewänder wieder für nächstes Jahr 
zum Strahlen bringen.
Genauso danken wir den freundlichen Menschen, die unsere 
Königinnen und Könige warmherzig empfangen haben, ih-
nen ihre Häuser und Herzen geöffnet und großzügig gespen-
det haben. Danke auch für die vielen Süßigkeiten, mit denen 
unsere Kinder beschenkt wurden. Davon haben die Kinder 
auch einen beträchtlichen Anteil der Tafel in Engen zukom-
men lassen.
Euer Orga-Team
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Sternsinger in Tengen

 
Sternsinger in Tengen� Fotos: Stefanie Meier

Quellenwoche
Eine „Quellenwoche“ in St. Lioba 
Freiburg-Günterstal erfrischt Kör-
per, Geist und Seele.
Kennen Sie das auch: Haushalt, 

Familie, Beruf, Ehrenamt ..	 – da gibt es selten Momente der 
Entspannung und Ruhe.
Gerade dann ist die Sehnsucht groß, für 5 Tage die Seele bau-
meln zu lassen – nicht für alles zuständig zu sein – während 
diesen Tagen umsorgt zu werden.
Dieses Angebot der kfd ist für alle interessierten Frauen, egal 
welcher Konfession.
Datum: 	 23. - 27. März 2026
Preis:		�  226 €	 (Einzelzimmer mit Waschbecken und Voll-

pension)
Infos und Anmeldung bei Monika Messmer Tel. 07736 / 7373

Erzdiözese Freiburg

Aktuelle Meldungen, welche die Kirche im Erzbistum Freiburg 
betreffen, Worte und Botschaften unseres Erzbischofs und 
anderer Vertreter der Kirche, neueste Informationen der Deut-
schen Bischofskonferenz und
vieles andere, was unser Glaubensleben betrifft, können unter 
www.bistum-freiburg.de abgerufen werden

Regional

Telefon Seelsorge
Die Telefonseelsorge steht 
Menschen jeglicher Religion 
und Weltanschauung in Not 
und Krisen bei.
Sie ist kostenfrei und rund 
um die Uhr erreichbar.
Tel.Nr. 0800-1110111	 und	 0800-1110222 
www.telefonseelsorge.de

Ev. Kirchengemeinde Tengen

EVANGELISCHE KIRCHE
Paul-Gerhardt-Gemeinde Hilzingen – Friederike-Fliedner-
Gemeinde Tengen
Pfarramt: Hanfgarten 10, 78247 Hilzingen
Öffnungszeiten:
Montag, 		  09:30 – 12:30 Uhr
Mittwoch, 	 09:30 – 12:30 Uhr
Freitag, 		  09:30 – 12:30 Uhr
Gemeindesekretärin: Birgitt Fehrle
Pfarrer: Herr Michael Weber
KGR-Vorsitzende Hilzingen: Bärbel Weigl
KGR-Vorsitzende Tengen: Frau Elke Luckner
Tel.: 07731 - 64514, Fax: 07731 - 64517
E-Mail: hilzingen-tengen@kbz.ekiba.de

Freitag,16.01.2026
19:30 Uhr 		� Jugendkreis im Kooperationskreis Hegau in 

Gottmadingen
Sonntag, 18.01.2026
Wichtig !!! 	 10:00 Uhr Familiengottesdienst
				�    Liturgieteam: Pfarrer Michael Weber / Musik: 

Lisa Walz
Montag, 19.01.2026
19:00 Uhr 		� ökumenischer Chor im katholischen Pfarrheim.
Mittwoch, 21.01.2026
16:00 Uhr 		 Konfirmandenunterricht in Hilzingen
Freitag, 23.01.2026
19:30 Uhr 		� Jugendkreis im Kooperationskreis Hegau in Hil-

zingen Mottoabend
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Sonntag, 25.01.2026
09:15 Uhr 	 Gottesdienst
				�    Liturgieteam: Pfarrer Thomas Hilsberg / Musik: 

Eberhard Höhn
Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Kirchengemeinderäte und Pfarrer Michael Weber

Alt. Katholischer Gemeindeverband 
Randen-Wutachtal

Alt-Katholiken: Kirchliche Nachrichten
Alle Menschen sind eingeladen, mit uns Gottesdienst zu fei-
ern. Alle Getauften, die mit uns an die Gegenwart Jesu Christi 
in den Zeichen von Brot und Wein glauben, sind zur Heiligen 
Kommunion/zum Abendmahl eingeladen!
Gebet für die Einheit der Christen
Donnerstag, 15.01.
19.00 Uhr 		 Blumberg, Christuskirche
Sonntag von der Hochzeit zu Kana
Sonntag, 18.01.
10.30 Uhr 		 Randen, Eucharistiefeier
10.30 Uhr 		� Stühlingen, Eucharistiefeier, Patrozinium, mit-

gestaltet vom röm.-kath. Kirchenchor Wutö-
schingen

3. Sonntag nach Epiphanie
Sonntag, 25.01.
10.30 Uhr 		 Blumberg, Eucharistiefeier
10.30 Uhr 		� Kommingen, Eucharistiefeier, Jahrtag von Fritz 

Weh
4. Sonntag nach Epiphanie
Sonntag, 01.02.
10.30 Uhr 		� Randen, Eucharistiefeier mit Spendung des 

Blasiussegens
10.30 Uhr 		 Stühlingen, Eucharistiefeier

Kontakt: Alt-Katholische Randen-Wutachtalgemeinden
Pfarrer Guido Palazzari, Hauptstr. 95, 78176 Blumberg, 
Telefon: 07702.41110,
Mobil: 0160.4219683, E-Mail: blumberg (at) alt-katholisch.de
Pfarrer Stefan Hesse, Im Nohl 13, 78176 Kommingen, 
Telefon: 07736.413,
Mobil: 0151.17022204, E-Mail: kommingen (at) alt-katholisch.de

Zusätzliche Hinweise auf Veranstaltungen, Impulse und 
aktuelle Gottesdienstzeiten finden sie auf: www.ak-kom-
mingen.de

Nachrichten aus der Region

Hohentwiel Gewerbeschule Singen

Die Hohentwiel-Gewerbeschule Singen informiert am 
29.01.2026 ab 19 Uhr in der Mensa der Schule über alle 
vollschulischen Bildungsangebote der Schule.
Am 30.01.2026 findet, gemeinsam mit der RGS-Singen, ein 
Tag der offenen Tür statt.
Die HGS-Singen ist Ausbildungsschule für eine duale Berufs-
ausbildung in den Bereichen Metalltechnik, Elektrotechnik 
und Kfz-Technik. Darüber hinaus bietet die Schule Vollzeit-
ausbildungen, die einen direkten Übertritt ins Berufsleben 
ermöglichen. Die weiteren Schularten der HGS eröffnen Wege 
zum Hauptschulschluss, zur Mittleren Reife, zur fachgebunde-
nen und zur allgemeinen Hochschulreife, dem Abitur. Hinzu 
kommen Perspektiven in der Erwachsenenbildung und in der 
beruflichen Weiterqualifizierung, zum Beispiel zum staatlich 
geprüften Techniker/zur Technikerin oder in der Meisterschu-
le Kfz. Eine Besonderheit der HGS-Singen ist die Möglichkeit, 
bereits ab Klasse 8 an das Technische Gymnasium zu wech-
seln, welches ab Klasse TG11 in 4 Profilen zur allgemeinen 

Hochschulreife führt.
Informationen zu allen Bildungswegen der HGS-Singen und 
zu den Informationsangeboten der Schule unter www.hgs-
singen.de

Landratsamt Konstanz

Neuauflage des Krebsleitfadens für den Landkreis Kons-
tanz –Offizielle Vorstellung am Weltkrebstag 2026
LANDKREIS KONSTANZ – Krebserkrankungen stellen Betrof-
fene, Angehörige und Fachpersonen vor große Herausforde-
rungen – medizinisch wie auch bei der Orientierung im kom-
plexen regionalen Versorgungssystem. Um mehr Transparenz 
und Unterstützung zu schaffen, hat das Landratsamt Konstanz 
gemeinsam mit vielen regionalen Akteurinnen und Akteuren 
eine Neuauflage des Krebsleitfadens für den Landkreis Kon-
stanz entwickelt. Der Krebsleitfaden bietet eine umfassende, 
am Behandlungsverlauf orientierte Übersicht aller relevanten 
regionalen Versorgungsangebote – von der Diagnose über 
Therapie und Nachsorge bis hin zu Beratungs- und Unterstüt-
zungsstellen. Er richtet sich an Patientinnen und Patienten, de-
ren Angehörige sowie an Fachpersonen und wird sowohl als 
gedruckte Broschüre als auch digital verfügbar sein. Das Ziel 
ist es, ein leicht zugängliches und praxisnahes Informations-
angebot zu schaffen, das die Gesundheitskompetenz stärkt 
und die Vernetzung innerhalb des regionalen Versorgungs-
systems fördert. Die offizielle Vorstellung des überarbeiteten 
Krebsleitfadens findet am 4. Februar 2026, dem Weltkrebstag, 
im großen Sitzungssaal des Landratsamtes Konstanz statt. Die 
Veranstaltung wird gemeinsam mit dem Gesundheitsverbund 
Landkreis Konstanz (GLKN), der niedergelassenen Ärzteschaft 
sowie der psychosozialen Krebsberatungsstelle der Diakonie 
durchgeführt, die den fachlichen Austausch gestalten. Dar-
über hinaus werden weitere regionale Akteurinnen und Ak-
teure im Rahmen einer Ausstellerstraße eingebunden, um 
den Teilnehmenden vielfältige Möglichkeiten zum direkten 
Austausch und zur Vernetzung zu bieten. Der Weltkrebstag 
steht in diesem Jahr unter dem Motto „United by Unique“ und 
nimmt damit die individuelle Erfahrung jeder betroffenen Per-
son in den Fokus. Ziel der Kampagne ist es, die Bedürfnisse der 
Betroffenen hervorzuheben und die Gemeinschaft zu stärken. 
Auch im Landkreis Konstanz soll der Tag dazu dienen, Solida-
rität zu zeigen sowie Aufklärung und Prävention zu fördern. 
Weitere Informationen zur Veranstaltung am Weltkrebstag 
sowie zur neuen Ausgabe des Krebsleitfadens werden zeit-
nah auf der Homepage des Landkreises Konstanz bekannt 
gegeben. Aufgrund der begrenzten Anzahl an Plätzen wird 
um eine Anmeldung unter folgendem Link gebeten: https://
survey.lamapoll.de/Anmeldung-zur-Veranstaltung-United-
byUnique-Informieren-und-Vernetzen-zum-Thema-Kreb-/de.

Innovative Klimaschutzprojekte gesucht
LANDKREIS KONSTANZ – Der Landkreis zeichnet zukunftswei-
sende Projekte mit dem Klimaschutzpreis und einem Preis-
geld von insgesamt 10.000 Euro aus. Bewerbungen sind ab 
sofort möglich. Der Wettbewerb um den Klimaschutzpreis 
startet in die nächste Runde. Die Auszeichnung wird für Leis-
tungen vergeben, die in besonderem Maße zum Klimaschutz 
und zur Ressourcenschonung im Landkreis Konstanz beitra-
gen. Preiswürdig sind alle vorbildlichen und innovativen Pro-
jekte, die unter anderem einen Beitrag zur Energieeinsparung, 
zur Verringerung der Treibhausgas-Emissionen leisten oder 
auf klimafreundliches Verhalten abzielen. Die Projekte müssen 
spätestens zum Ende der Wettbewerbsphase abgeschlossen 
sein. Teilnehmen können Privatpersonen, Initiativen, Vereine, 
Verbände/Genossenschaften, Kinder- und Jugendgruppen, 
Organisationen, Unternehmen und Kommunen. Der Klima-
schutzpreis ist mit insgesamt 10.000 Euro dotiert. Unter www.
zukunftsregion-kn.de/bewerbung-klimaschutzpreis können 
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Bewerbungen bis 30. Juni 2026 online eingereicht werden. 
Alle wichtigen Informationen zur Ausschreibung und zur Teil-
nahme sind dort ebenfalls hinterlegt. Dort zu finden sind auch 
kurze Videos der Gewinnerinnen und Gewinner des Klima-
schutzpreises 2025. Ausgezeichnet wurden bisher 19 Projekte 
aus allen Wettbewerbskategorien, im vergangenen Jahr wur-
de zudem erstmals ein Sonderpreis für herausragendes Enga-
gement vergeben. Zu den Gewinnerprojekten zählen unter 
anderem innovative Lösungsansätze zur Nutzung erneuerba-
rer Energien in Mehrfamilienhäusern, ein Projekt zum nach-
haltigen Tourismus, Sanierungsprojekte, Schulprojekte zur 
nachhaltigen Mobilität, Initiativen zum nachhaltigen Konsum 
sowie Projekte zur Kreislaufwirtschaft. Weitere Informationen 
unter www.zukunftsregion-kn.de/bewerbungklimaschutz-
preis/preistraeger.

Kreiswahlausschuss lässt Direktkandidaten zu
LANDKREIS KONSTANZ – Am 8. März 2026 findet die Wahl 
zum 18. Landtag von Baden-Württemberg statt. Gewählt 
wird in 70 Wahlkreisen nach dem reformierten System 
mit zwei Stimmen. Wahlberechtigt sind bereits Jugendli-
che ab 16 Jahren. Am 9. Januar 2026 hat der gemeinsame 
Kreiswahlausschuss für die Wahlkreise 56 (Konstanz) und 
57 (Singen) Direktkandidaten offiziell zugelassen.
Die Wahlperiode des am 14. März 2021 gewählten 17. Land-
tags von Baden-Württemberg endet regulär am 30. April 2026. 
Die Landesregierung hat den 8. März 2026 als Wahltag für die 
Wahl zum 18. Landtag von Baden-Württemberg bestimmt. 
Der neue Landtag setzt sich aus mindestens 120 Abgeordne-
ten zusammen. Die Wahlperiode dauert fünf Jahre. Gewählt 
wird in 70 Wahlkreisen.
2022 wurde das Landtagswahlrecht umfassend reformiert. 
Künftig werden die Wähler im Gegensatz zur bisherigen 
Rechtslage zwei Stimmen haben, die Erststimme für einen Di-
rektkandidaten im Wahlkreis (Kreiswahlvorschlag), die Zweit-
stimme für die Landesliste einer Partei. Zudem wurde das 
Wahlalter von 18 auf 16 Jahre abgesenkt.
Der gemeinsame Kreiswahlausschuss für die Wahlkreise 56 
(Konstanz) und 57 (Singen) hat unter dem Vorsitz des Kreis-
wahlleiters Philipp Gärtner am 9. Januar 2026 in öffentlicher 
Sitzung folgende Direktkandidaten (Kreiswahlvorschläge) für 
die Landtagswahl am 8. März 2026 zugelassen:
Direktkandidaten Wahlkreis 56 (Konstanz)
Partei Bewerber Ersatzbewerber
GRÜNE Erikli, Nese Orazulike, Lenny
CDU Gnann, Andrea Hölzl, Manfred
SPD Ortolf, Frank Meßmer, Anne
FDP Konopka, Patrick Atkinson, Richard
AfD Jahnke, Steffen Wentzel, Manuel
Die Linke Hofmann, Lars Bischoff, Lucas
FREIE WÄHLER Staab, Martin -
Volt Fiechtner, Yannick Ballesteros Kate-

mann, Joaquin
BSW Niedzwetzki, Daniel -

Direktkandidaten Wahlkreis 57 (Singen)
Partei Bewerber Ersatzbewerber
GRÜNE Frank, Saskia Seidl, Daniel
CDU Stetter, Christoph Hilper t-Klarmann, 

Stefanie
SPD Ioannidis, Giuliana Unger, Tim
FDP Klemann, Nico Gabele, Timo
AfD Eisenhut, Bernhard Stauch, Michael
Die Linke Löser, John-Eric Keller, Chantal
Volt Carstensen, Nils -
BSW Frey, René Sak, Serdar
WerteUnion Schneider, Ralph Babeck, Rudolf

Über die Zulassung der Landeslisten der Parteien hat der Lan-
deswahlausschuss in seiner Sitzung am 9. Januar 2026 ent-
schieden. Hierüber informiert die Landeswahlleiterin geson-
dert. Nach den Zweitstimmen für die Landeslisten entscheidet 
sich die Verteilung der Abgeordnetensitze im Landtag.

Auswahl von Wahlbezirken für die repräsentative Wahl-
statistik
Auch bei der Landtagswahl 2026 wurden für die repräsen-
tative Wahlstatistik wieder einzelne Wahlbezirke durch die 
Landeswahlleiterin im Einvernehmen mit dem Statistischen 
Landesamt Baden-Württemberg ausgewählt. In den ausge-
wählten Wahlbezirken werden Stichproben erhoben, die nach 
Geschlecht und Altersgruppen Auskunft über die Anzahl der 
Wahlberechtigten, der Wählerinnen und Wähler, deren Wahl-
beteiligung und Stimmabgabe geben. Oberster Grundsatz 
jeglicher Wahlstatistik ist die Wahrung des Wahlgeheimnis-
ses. Deshalb lässt die repräsentative Wahlstatistik keine Rück-
schlüsse auf das Wahlverhalten einzelner Personen zu.
Für die repräsentative Wahlstatistik wurden im Landkreis Kon-
stanz einzelne Wahlbezirke in Konstanz, Singen, Radolfzell, 
Aach, Öhningen und Orsingen-Nenzingen ausgewählt. Dort 
werden für die repräsentative Wahlstatistik Sonderauszählun-
gen unter Verwendung von gesonderten Stimmzetteln mit 
aufgedruckten Unterscheidungsmerkmalen durchgeführt. 
Am Wahltag wird in den betroffenen Wahllokalen darüber in-
formiert.
Barrierefreiheit der Stimmzettel
Blinde und sehbehinderte Wählerinnen und Wähler können 
wie bereits bei früheren Wahlen bei der Stimmabgabe eine 
Stimmzettelschablone verwenden, die sie bei den Blindenver-
einen anfordern können.
Zur Anwendung dieser Stimmzettelschablonen werden alle 
Stimmzettel in der rechten oberen Ecke ein eingestanztes 
Loch erhalten, damit blinde und sehbehinderte Wählerinnen 
und Wähler selbst erkennen können, wo bei einem Stimmzet-
tel die Vorderseite und wo oben ist. Dieses Verfahren hat sich 
bei den vergangenen Wahlen bereits gut bewährt.
(Erstellt am 12. Januar 2026)

Landfrauen Konstanz

Fasnacht Museum Schloss Langenstein
Der Landfrauen Bezirk Konstanz besucht das Fasnacht Muse-
um Schloss Langenstein.
Termin: 							       29. Januar 2026
Treffpunkt für die Führung : 	� 14:00 Uhr Parkplatz Schloss 

Langenstein
Unkostenbeitrag: 				    10,00 €
Anmeldung bis spätestens 21.01.2026 bei Cornelia Zurrin Tel.: 
07736/1257

Sonstiges

Informationsabend am 28.01.2026
Das Berufsschulzentrum Radolfzell stellt ihr Angebot vor
Radolfzell – Das Berufsschulzentrum Radolfzell lädt für Mitt-
woch, 28. Januar, zu einem Infoabend ein. Wie die Schule in-
formiert, gibt es Informationen für Schüler/-innen, welche die 
Mittlere Reife, die Fachhochschulreife oder das Abitur anstre-
ben. Ab 18:00 Uhr wird für Schüler/-innen von Werkrealschu-
len, Hauptschulen und Gemeinschaftsschulen aus den Klassen 
8 oder 9 informiert über die zweijährigen Berufsfachschulen 
mit mittlerem Bildungsabschluss (mögliche Fachrichtungen: 
Wirtschaft, Hauswirtschaft und Ernährung, Gesundheit und 
Pflege, Änderungsschneider/-in), die einjährigen Berufs-
fachschulen (Fachrichtungen: Landwirtschaft, Holztechnik), 
Ausbildungsvorbereitung (Erreichen, Verbessern des Haupt-
schulabschlusses, Übergang in Ausbildung) und über Vorbe-



17Amtsblatt der Stadt Tengen

Nummer 3 • Freitag, 16. Januar 2026 Mitteilungsblatt
reitungslehrgänge auf die Prüfungen als Hauswirtschafter/-in 
und Hauswirtschaftsmeister/-in.
Ab 19:00 Uhr wird für Schüler/-innen mit einem mittleren Bil-
dungsabschluss informiert über das einjährige Berufskolleg 
I und II mit Übungsfirma, die zweijährigen kaufmännischen 
Berufskollegs für Fremdsprachen und Wirtschaftsinformatik 
und das zweijährige Berufskolleg Produktdesign, das dreijäh-
rige Berufskolleg für Mode und Design, das Technische Gym-
nasium (Profil Gestaltungs- und Medientechnik), Agrarwis-
senschaftliche Gymnasium und über das Biotechnologische 
Gymnasium. Ein einjähriges Berufskolleg zum Erwerb der 
Fachhochschulreife und die Wirtschaftsoberschule führen im 
zweiten Bildungsweg zu Fachhochschulreife bzw. Abitur. Über 
die einjährigen Berufsfachschulen (Fachrichtungen: Landwirt-
schaft, Holztechnik) wird nochmals informiert.
Weitere Informationen unter www.bsz-radolfzell.de

Informationsabend der Fachschule für Technik
Im September 2026 beginnt das neue Semester an der Fach-
schule für Technik (Technikerschule) mit den beiden Fachrich-
tungen Automatisierungstechnik / Mechatronik und Maschi-
nentechnik in 2 Jahren Vollzeit.
Für diese klassische Aufstiegsqualifikation kommen Absol-
venten mit mindestens 1,5-jähriger Berufserfahrung mit me-
chanischem, elektrotechnischem, mechatronischem oder Kfz-
mechatronischem Ausbildungshintergrund infrage.
Falls Sie sowohl technisch als auch betriebsorganisatorisch in 
neuen oder erweiterten Aufgabenfeldern beruflich vorwärts-
kommen und Verantwortung übernehmen wollen, dann be-
werben Sie sich bei uns.
Werden Sie bei uns Architekt Ihrer Zukunft!
Der traditionelle Informationsabend am zweiten Donnerstag 
nach den Weihnachtsferien (15.01.2026) findet in Präsenz um 
19:00 Uhr im Foyer unserer Hohentwiel-Gewerbeschule statt.
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage 
hgs-singen.de … Schularten … Technikerschule.
Bewerbungsunterlagen können Sie noch bis zum 1. März 
im Sekretariat der Hohentwiel-Gewerbeschule Singen einrei-
chen.
Individuelle Beratung, Antworten auf spezielle Fragen zur Be-
werbung oder bei Bedarf Terminvereinbarungen zur persönli-
chen Vorstellung bieten wir gerne an unter www.hgs-singen.
de, info@hgs-singen.de oder unter der Tel.: 077319571-0.

Neuer Kurs - „Endlich rauchfrei!“
Einen neuen Kurs „Nichtraucher in 6 Wochen“ bietet die Fach-
stelle Sucht in Singen an. Der Kurs wurde von der Universität 
Tübingen entwickelt und gilt derzeit als die wirksamste und 
erfolgreichste Methode, mit dem Rauchen aufzuhören. Der 
Kurs wird von den Krankenkassen bezuschusst. Ein Ange-
bot an alle, die 2026 rauchfrei leben wollen. Beginn: Freitag, 
20.02.2026, um 16.30 Uhr, oder Dienstag, den 24.02.2026, um 
12.30 Uhr, in den Räumen der Fachstelle Sucht, Julius-Bührer-
Str. 4, DAS 1 in Singen. Infos und Anmeldung: Tel. 07731 – 912 
400, fs-singen@bw-lv.de, www.bw-lv.de
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Aus dem Verlag
Lokale Nachrichten – Immer aktuell und zuverlässig
Lokale Informationen sind der Kern dessen, was NUSSBAUM.de 
ausmacht. Hier findest du alle wichtigen Nachrichten aus deiner 
Gemeinde: von politischen Entscheidungen und Vereinsberich-
ten bis hin zu spannenden Geschichten aus der Nachbarschaft. 

Doch NUSSBAUM.de geht über die reine Information hinaus. Die 
Autoren der Plattform werden sorgfältig geprüft, um dir eine ver-
lässliche Quelle zu bieten. In Zeiten von Fake News ist das ein un-
schätzbarer Vorteil.
Dank klarer Strukturen und Kategorien kannst du schnell genau 
die Inhalte finden, die dich interessieren. Ob aktuelle Entwicklun-
gen im Stadtrat, Neuerungen bei öffentlichen Einrichtungen oder 
Ereignisse aus dem Vereinsleben: Mit NUSSBAUM.de bist du im-
mer gut informiert – zuverlässig, objektiv und nah dran.

Individuell zugeschnitten –  
Deine Heimat, dein NUSSBAUM.de
NUSSBAUM.de ist so individuell wie du. Mit der Funktion zur Per-
sonalisierung kannst du dir die Seite so einrichten, dass sie genau 
zu deinen Interessen passt. Du möchtest wissen, was in deinem 
Ort passiert? Kein Problem – hinterlege einfach deinen Heimat-
ort und deine Region. Du interessierst dich für bestimmte Vereine 
und Organisationen? Folge diesen Profilen einfach und lass dir 
die passenden Inhalte anzeigen – egal ob aus deinem Ort oder 
Nachbarorten.
So sparst du Zeit und bekommst genau das, was dir wichtig ist. 
Zusätzlich werden dir Events, Tipps und Nachrichten angezeigt, 
die du möglicherweise spannend findest. Diese intelligente Kom-
bination aus persönlicher Steuerung und Empfehlungen macht 
NUSSBAUM.de zu deinem perfekten Begleiter im Alltag.

Handverlesen – Täglich relevante News aus der 
Region und darüber hinaus
Die Region verändert sich ständig, und NUSSBAUM.de hält dich 
auf dem Laufenden – nicht nur aus deinem Ort, sondern auch 
darüber hinaus. Unsere Redaktion filtert täglich die wichtigsten 
Themen aus deinem Landkreis und ergänzt sie mit relevanten 
überregionalen News aus Baden-Württemberg. So erhältst du ei-
nen perfekten Überblick über alles, was für dich wichtig ist.
Ob es um politische Entscheidungen, kulturelle Highlights oder 
gesellschaftliche Trends geht, die Redaktion wählt sorgfältig aus 
und präsentiert dir die Essenz des Tages. Verlässlichkeit, Aktuali-
tät und Qualität stehen dabei an erster Stelle.

Eine Bühne für Vereine, Schulen und Institutionen
Lokale Akteure sind das Herz unserer Gemeinschaft, und NUSS-
BAUM.de gibt ihnen eine starke Stimme. Ob Vereine, Schulen, so-
ziale Organisationen oder Kommunen – sie alle haben die Mög-
lichkeit, ihre Angebote und Neuigkeiten direkt auf der Plattform 
zu veröffentlichen. So erfährst du nicht nur von neuen Kursen, 
Festen oder Initiativen, sondern kannst auch gezielt nach Akteu-
ren in deiner Nähe suchen.
Für die Vereine und Institutionen bietet NUSSBAUM.de einen ein-
fachen Weg, mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Die Platt-
form ist intuitiv zu bedienen und ermöglicht es jedem, Inhalte 
schnell und unkompliziert zu erstellen. Das stärkt nicht nur die 
Sichtbarkeit der Akteure, sondern trägt auch zur Vernetzung in 
der Region bei – ein Gewinn für alle Beteiligten.

Veranstaltungskalender – Immer wissen, was los ist
Von Stadtfesten über Sportveranstaltungen bis hin zu Vorträgen 
und Workshops: Mit dem Veranstaltungskalender von NUSS-
BAUM.de verpasst du keine Highlights mehr. Die übersichtliche 
Struktur erlaubt es dir, gezielt nach Events in deiner Nähe zu 
suchen – sortiert nach Datum, Kategorie oder sogar Veranstal-
tungsort.
Doch der Kalender ist mehr als eine einfache Liste. Veranstalter 
können ihre Events detailliert vorstellen, inklusive Bildern, Be-
schreibungen und Links zur Anmeldung. Dadurch wird der Ka-
lender zu einem echten Werkzeug für die Freizeitplanung. Egal, 
ob du auf der Suche nach Unterhaltung, Bildung oder Mitmach-
aktionen bist – hier findest du alles an einem Ort.


